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1 Beschreibung des Planvorhabens 

1.1 Anlass und Angaben zum Standort 

Das Plangebiet bildet den zweiten Bauabschnitt der geplanten Wohnsiedlungserweiterung 
„Bippen Nord-West“ und umfasst eine Größe von ca. 2,38 ha. Das im Jahr 2014 durch das 
Büro IPW Ingenieurplanung GmbH & Co. KG aus Wallenhorst erarbeitete städtebauliche 
Gesamtkonzept ist Grundlage für die städtebauliche Entwicklung dieses ca. 12,30 ha großen 
Gesamtbereichs und die Aufstellung einzelner Bebauungspläne. 
 
Die Gemeinde Bippen beabsichtigt, mit der Umsetzung des städtebaulichen Gesamtkon-
zepts die Grundlage für die weitere Siedlungsentwicklung der kommenden Jahrzehnte zu le-
gen. Die Bebauung und Erschließung des Baugebiets „Bippen Nord-West“ soll in mehreren 
Bauabschnitten durchgeführt werden. Insgesamt sollen ca. 110 Wohngebäude in vier Bau-
stufen entstehen. Ein erster Abschnitt wird derzeit auf der Grundlage des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 31 „Bippen Nord-West I“ erschlossen und bebaut. In diesem Gebiet 
sind keine freien Bauplätze mehr verfügbar. 
 
 

1.2 Aufgabenstellung und Scoping 

Nach § 2a BauGB hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans 
eine Begründung beizufügen. Gesonderter Bestandteil der Begründung ist der Umwelt-
bericht. Der Umweltbericht umfasst die nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange 
des Umweltschutzes.  
In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden die verschiedenen Belange des Umweltschutzes ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege genannt. Über die folgenden 
Schutzgüter können diese Belange erfasst werden: Mensch (inkl. Gesundheit), Tiere, Pflan-
zen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Kulturgüter / sons-
tige Sachgüter und die Wechselwirkungen zwischen den zuvor genannten Schutzgütern. 
Des Weiteren sind die Auswirkungen auf die Umweltbelange, die aufgrund der Anfälligkeit 
der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen 
zu erwarten sind, zu berücksichtigen.  
Die Inhalte des Umweltberichtes nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 ergeben sich aus der 
Anlage zum BauGB, wobei nach § 2 BauGB die Gemeinde mit den Behörden (§ 4 Abs. 1 
BauGB) für jeden Bebauungsplan festlegt, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die 
Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Dieses Vorgehen wird Scoping ge-
nannt. Die Behörden wurden im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange von der Planung und den beabsichtigten Untersuchun-
gen unterrichtet und zur Äußerung im Hinblick auf Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung aufgefordert. Die in diesem Rahmen eingegangenen Anregungen werden zur 
Kenntnis genommen bzw. im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
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1.3 Art und Umfang des Vorhabens, Angaben zum Bedarf an Grund und Bo-
den sowie Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan Nr. 34 sieht folgende Nutzungen vor:  
 
Fläche insgesamt (Geltungsbereich):     ca. 23.780 m²   
- Allgemeine Wohngebiete      ca. 16.270 m²  
- Straßenverkehrsflächen       ca.   2.465 m²  
- Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung   ca.      155 m²  
- Öffentliche Grünflächen       ca.   2.755 m²  
- Flächen für Wald        ca.   2.135 m²  
 
Die in Zukunft mögliche Versiegelung ergibt sich aus den Verkehrsflächen und aus der Ver-
siegelung in den Wohngebieten. Unter Berücksichtigung der GRZ-Überschreitungsmög-
lichkeiten der BauNVO ergibt sich eine Neuversiegelung von ca. 1,24 ha.  

 

Flächennutzungen Größe in m² Faktor Größe in m² 

Wohngebiete, GRZ 0,4 zzgl. Überschreitung 16.270 0,6 9.762 m² 

Straßenverkehrsflächen 2.465 1,0 2.465 m² 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 155 1,0 155 m² 

Versiegelung   12.382 m² 

 
 

2 Untersuchungsmethodik und Fachziele des Umweltschutzes 

2.1 Untersuchungsmethodik 

Bestandbeschreibung und -bewertung 

Gemäß der Anlage 1 Punkt 2. des BauGB umfasst der Umweltbericht u.a. eine Beschrei-
bung und Bewertung der Umwelt und ihrer Bestandteile.  
In den Kapiteln 3 bis 3.6 erfolgt diese Bewertung jeweils schutzgutspezifisch, wobei ein be-
sonderes Gewicht auf die Herausstellung der Wert- und Funktionselemente mit besonderer 
Bedeutung gelegt wird (Methode der Bewertung). Im Rahmen der Bestandsbeschreibung 
und -bewertung werden ebenfalls Vorbelastungen berücksichtigt. 
 
Wirkungsprognose 

Gleichfalls hat der Umweltbericht gem. Anlage 1 Pkt. 2.b) zum BauGB eine Prognose über 
die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung (→ Status-Quo-
Prognose, vgl. Kap. 7) und bei Durchführung der Planung (→ Auswirkungsprognose) zu ent-
halten. Hierzu erfolgt eine Beschreibung der erheblichen Umweltauswirkungen. Grundsätz-
lich betrachtet, führt nicht jeder Wirkfaktor zu einer erheblich nachteiligen Umweltauswirkung. 
Es ist davon auszugehen, dass je wertvoller oder je empfindlicher ein Umweltbereich 
(↔ Funktionsbereiche mit besonderer Bedeutung) ist und je stärker ein Wirkfaktor in diesem 
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Bereich ist, desto sicherer ist von einer erheblichen nachteiligen Umweltauswirkung auszu-
gehen. 
 

Wirkfaktoren 

Bei der Ermittlung und Beschreibung der Wirkfaktoren ist zwischen bau-, anlage- und be-
triebsbedingten Wirkfaktoren und deren Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sowie 
auf deren Wechselwirkungen zu unterscheiden.   
Im Anhang (Kapitel 11.1) sind die potentiellen Beeinträchtigungen auf die verschiedenen 
Umweltgüter aufgelistet. In den jeweiligen Schutzgutkapiteln werden die planungsrelevanten 
Beeinträchtigungen behandelt. 
 

Umweltmaßnahmen 

Zu den umweltrelevanten Maßnahmen gehören: 
- Vermeidungsmaßnahmen (inkl. Schutzmaßnahmen), 
- Verminderungsmaßnahmen, 
- Ausgleichsmaßnahmen (inkl. Ersatzmaßnahmen) bzw. 
- Maßnahmen zur Wiederherstellung betroffener Funktionen 
 
Monitoring 

Gemäß § 4c in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs.4 und § 2a BauGB umfasst der Um-
weltbericht die Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen des Planungsvorhabens auf die Umwelt. Diese Überwachung wird als Monito-
ring bezeichnet. Für das Monitoring sind die Gemeinden zuständig, wobei genauere Festle-
gungen bzgl. der Überwachungszeitpunkte, der Methoden oder der Konsequenzen den Ge-
meinden freigestellt sind. Zu solchen Überwachungsmaßnahmen können z.B. gehören: Ar-
tenkontrollen, Dauerbeobachtung von Flächen, Gewässergütemessungen oder Erfolgs-
/Nachkontrollen von Kompensationsmaßnahmen. Der Schwerpunkt des Monitorings liegt lt. 
Gesetz aber nicht in der Vollzugskontrolle, sondern in der Erkennung von unvorhergesehe-
nen nachteiligen Auswirkungen. 

Nach § 4c Satz 2 BauGB nutzen die Gemeinden beim Monitoring die Informationen der Be-
hörden nach § 4 Abs.3 BauGB. Demnach sind die an der Bauleitplanung beteiligten Behör-
den verpflichtet, die Gemeinden über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteili-
ge Umweltauswirkungen zu informieren.1 

Des Weiteren hat gemäß § 4c im Zuge des Monitorings auch eine Überwachung der Durch-
führung von Darstellungen oder Festsetzungen gemäß § 1a Absatz 3 Satz 2 (Ausgleichs-
maßnahmen im Geltungsbereich) und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 (externe 
Kompensationsmaßnahmen) zu erfolgen.  
 
Alternativen 

Gemäß Punkt 2d der Anlage zu § 2 Abs.4 BauGB sind im Planungsprozess anderweitige 
Planungsmöglichkeiten (Alternativen) zu berücksichtigen. Hierunter fallen alternative Bebau-
ungskonzepte (inkl. Begründung zur Auswahl aus Umweltsicht) unter Berücksichtigung des 

 
1  Zu weiteren Ausführungen vgl.: STÜER & SAILER (2004) 
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Planungsziels sowie des räumlichen Geltungsbereiches des Bauleitplanes. Die Angaben zu 
den Planungsalternativen können dem Kapitel 8 entnommen werden. 
 
 

2.2 Fachziele des Umweltschutzes 

Konkretere Zielvorstellungen ergeben sich aus der >Räumlichen Gesamtplanung< und aus 
der >Landschaftsplanung<2.  
 

Räumliche Gesamtplanung 

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP): 
Für den Landkreis Osnabrück liegt ein RROP aus dem Jahre 2004 vor. Dieses trifft für das 
vorliegende Plangebiet keine Aussagen. Die Gemeinde Bippen wird als Standort mit der be-
sonderen Entwicklungsaufgabe „Erholung“ dargestellt. Des Weiteren wird der Naturpark 
„Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Osnabrücker Land – TERRA.vita“ nachricht-
lich dargestellt. 
 
Flächennutzungsplan (FNP): 
Im wirksamen FNP wird das Plangebiet bereits zum größten Teil als Wohnbaufläche darge-
stellt. Für den westlichen Teil des Plangebietes stellt der FNP eine Grünfläche und eine Flä-
che für Wald dar. 
 

Landschaftsplanung 

Landschaftsrahmenplan (LRP): 
Für den Landkreis Osnabrück liegt ein LRP aus dem Jahre 1993 vor. Dieser verortet das hier 
vorliegende Plangebiet in der zeichnerischen Darstellung innerhalb der Landschaftseinheit 
„4.2 Bippener Berge“. Weitere Aussagen werden in der zeichnerischen Darstellung für das 
vorliegende Plangebiet nicht getroffen. 
 
Landschaftsplan (LP): 
Für die Samtgemeinde Fürstenau liegt kein Landschaftsplan vor.  
 
 

3 Bestandsaufnahme und -bewertung 

3.1 Menschen, menschliche Gesundheit, Emissionen (gem. § 1 Abs.6 Nr.7c 
BauGB) 

Südlich des Plangebietes sind schutzwürdige Nutzungen in Form von Wohnbebauung vor-
handen. Das Plangebiet und sein Umfeld weisen einen ländlich-dörflich geprägten Charakter 
auf und besitzen damit eine Bedeutung für die wohnortnahe Erholung. Am westlichen und 
nördlichen Plangebietsrand verlaufen Wege, die zumindest eine gewisse Bedeutung für die 
„Feierabenderholung“ (Spaziergänge etc.) aufweisen. Ausgewiesene Wanderwege sind im 

 
2  Explizit betont das Gesetz [§ 1 Abs.6 Punkt 7.g)], dass vorhandene Landschaftspläne oder sonstige umweltrechtliche Fach-

pläne für die Bestandsaufnahmen und -bewertungen heranzuziehen sind. 
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Plangebiet und den angrenzenden Flächen jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
vorhanden. 

Aufgrund angrenzender und umliegender landwirtschaftlicher Nutzflächen ist innerhalb des 
Plangebietes mit landwirtschaftlich spezifischen Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen zu 
rechnen. Diese werden hervorgerufen durch den landwirtschaftlichen Verkehr auf den Stra-
ßen sowie durch die Bearbeitung der landwirtschaftlich genutzten Flächen. Sie können jah-
reszeitlich und witterungsbedingt auch an Sonn- und Feiertagen sowie in den Nachtstunden 
auftreten (z. B. Mähdrusch, Bodenbearbeitung). Diese Immissionen sind unvermeidbar, im 
ländlichen Raum ortsüblich und müssen von den Anwohnern toleriert werden. 
 
 

3.2 Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt, Arten sowie Schutzgebiete 
und -objekte (gem. § 1 Abs.6 Nr.7a BauGB) 

Im Folgenden werden Biotope und Schutzgebiete als Lebensräume von Tieren und Pflanzen 
behandelt und ggf. weiterführende Angaben zu z.B. gefährdeten Arten gemacht.  
 
Biotoptypen 
Die Erfassung der Biotoptypen des Gebietes wurde im November 2021 auf der Grundlage 
der zur Biotoptypenkartierung Niedersachsens erarbeiteten Methodik und Arbeitsanleitung 
mit Hilfe des Kartierschlüssels nach V. DRACHENFELS (2021) durchgeführt. Die Bewertung 
der vorhandenen Biotoptypen und die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung erfolgt anhand des 
Osnabrücker Kompensationsmodells (LK OSNABRÜCK, CLOPPENBURG, VECHTA 2016). Die 
Bestandsdarstellung (vgl. Anhang Kap. 11.6) enthält die jeweiligen Buchstabenkombinatio-
nen der Biotoptypen (Codes) und eine fortlaufende Biotoptypennummerierung. 
 
1.22.1 Fichtenforst (WZF) Wertfaktor 1,8 (Erhalt) 
Relativ strukturarmer Fichtenforst mit Brusthöhendurchmessern (BHD) von ca. 15-25 cm. 
Lediglich auf der Südseite sind wenige Laubhölzer (Erlen) randlich beigemischt. Der Fichten-
forst soll im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt werden (Fläche für Wald). 
 
4.13.3 Nährstoffreicher Graben / 10.4 Halbruderale Gras- und Staudenflur (FGR/UH) Wert-
faktor 1,5 (tlw. Erhalt) 
Hierbei handelt es sich um einen Teil eines Entwässerungsgrabens, dessen Böschungsbe-
reiche von halbruderalen Gras- und Staudenfluren bestanden sind. Dieser verläuft ebenfalls 
am westlichen und südlichen Rand eines Fichtenforstes, welcher im Bebauungsplan als Flä-
che für Wald festgesetzt wird. Bei diesen Grabenabschnitten wird davon ausgegangen, dass 
diese innerhalb der Fläche für Wald erhalten bleiben.  
 
11.1 a,b Acker (A)  Wertfaktor 1,0 / 1,2 
Der Großteil des Plangebietes wird von einer intensiv genutzten Ackerfläche eingenommen. 
Gemäß dem NIBIS®-KARTENSERVER liegt im östlichen Teil des Plangebietes ein Plaggenesch 
vor, der als Boden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung gilt. Diese Ackerbereiche werden mit 
einem höheren Biotopwert belegt (Wertfaktor 1,2). Die Plaggeneschflächen sind durch starke 
Wölbungen deutlich sichtbar. 
 
13.1.11 Weg / 12.1 Scher- und Trittrasen (OVW/GR) Wertfaktor 1,0 
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Angrenzende Bereiche: 
Unmittelbar nordwestlich grenzt ein Feldgehölz an das Plangebiet an. Östlich und nördlich 
des Plangebietes bestehen weitere Ackerflächen. In westlicher Richtung, hinter einem Gras-
weg mit begleitender Baumreihe gelegen, ist eine weitere Ackerfläche und ein Intensivgrün-
land vorhanden. Südlich befindet sich ein Neubaugebiet (Bebauungsplan Nr. 31 „Bippen 
Nord-West I“). Die landwirtschaftlich genutzten Offenlandflächen erstrecken sich weiter in 
nördliche und westliche Richtung. 
 
Biologische Vielfalt (Biodiversität)  
Der Begriff Biologische Vielfalt (Biodiversität) umfasst neben der Vielfalt der Arten auch die 
Genunterschiede zwischen den Organismen einer Art und die Vielzahl der Lebensräume der 
Arten. Zur Operationalisierung der Biodiversität werden folgende Kriterien berücksichtigt: 

• Rote Liste Pflanzen- und Tierarten / Rote Liste Biotoptypen  

• Streng geschützte Arten bzw. Arten, die dem besonderen Artenschutz nach § 44 
BNatSchG unterliegen 

• Faunistische Funktionsbeziehungen/ Faunapotential 

• Naturschutzspezifische Schutzgebiete und sonstige bedeutende Objekte 
 
Rote-Liste-Pflanzen- und Tierarten / Rote-Liste-Biotoptypen: 
Offizielle Angaben zu konkreten Vorkommen von Rote-Liste-Arten liegen nicht vor und wur-
den der Kommune auch nicht im Rahmen der Behördenanhörung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
(vgl. Kap. 1.2) mitgeteilt.  

Im Ergebnis einer Erfassung der Brutvögel im Jahre 2022 mit reduziertem Untersuchungs-
umfang (sh. Kap. 11.4.3.2) wurde der in Niedersachsen und Deutschland gefährdete Blut-
hänfling als Revierinhaber südlich des Plangebietes eingestuft. Die in Niedersachsen (und 
Deutschland) gefährdeten Arten Graureiher und Star traten ausschließlich als Nahrungsgast 
und/oder Überflieger auf. 

Während der Biotoptypenkartierung und der Begehungen der faunistischen Erfassung erga-
ben sich keine zufälligen Funde von weiteren Arten der Roten Listen. 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein Biotoptyp, der gemäß den Angaben der Roten 
Liste gefährdeter Biotoptypen in Niedersachsen (V. DRACHENFELS 2019) als gefährdet einzu-
stufen ist. 
 
Faunistische Funktionsbeziehungen / Faunapotenzial / Artenschutzrechtlich relevante Arten: 
Offizielle Angaben zu konkreten Vorkommen streng geschützter Arten bzw. artenschutz-
rechtlich relevanter Arten liegen für den Bereich des Plangebietes nicht vor. Gemäß dem 
Map-Server der Niedersächsischen Umweltverwaltung sind im zu betrachtenden Plangebiet 
und seinem unmittelbaren Umfeld keine bedeutenden Flächen für die Fauna vorhanden 
(s.u.). 

Im Jahre 2022 erfolgte zur Berücksichtigung des besonderen Artenschutzes nach den 
§§ 44 ff. BNatSchG sowie zur faunistischen Bewertung des Plangebietes eine Erfassung der 
Brutvögel mit reduziertem Untersuchungsumfang (sh. Kap. 11.4.3.2). Der Schwerpunkt lag 
dabei auf der Erfassung von Vögeln des Offenlandes mit „besonderer Planungsrelevanz“ (im 
Speziellen: Feldlerche, Kiebitz). Im Ergebnis der Brutvogel-Erfassung 2022 lässt sich festhal-
ten, dass im Untersuchungsgebiet (das Plangebiet sowie im Wesentlichen das unmittelbare 
Umfeld) insgesamt 29 Vogelarten nachgewiesen wurden. Darunter befinden sich folgende 21 
Arten, die den Status „Revierinhaber“ für die Fläche des Untersuchungsgebietes aufweisen: 
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Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Bluthänfling, Buchfink, Elster, Grünfink, Hausrotschwanz, 
Haussperling, Heckenbraunelle, Jagdfasan, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, 
Rotkehlchen, Schwarzkehlchen, Singdrossel, Türkentaube, Wintergoldhähnchen, Zaunkönig 
und Zilpzalp. Auf der überplanten Ackerfläche gelangen lediglich Nachweise der Bachstelze 
sowie einzelne Nachweise von Nahrungssuchen der Dohle und Rabenkrähe. Von den 4 
nachgewiesenen Arten mit „besonderer Planungsrelevanz“ wurde der Bluthänfling als „Revi-
erinhaber“ eingestuft, dessen vermutetes Revierzentrum sich mehr als 100 m südlich des 
Plangebietes befindet. Die Arten Graureiher, Star und Turmfalke sind ausschließlich als Nah-
rungsgast und/oder Überflieger aufgetaucht. Dem Untersuchungsgebiet wurde aufgrund des 
Vorkommens (Revierinhaber) zumindest einer gefährdeten Art (Bluthänfling) eine mittlere 
Bedeutung für Brutvögel zugewiesen. Das Plangebiet selbst weist dagegen eine geringe Be-
deutung auf. 

Im Zuge der Biotoptypenkartierung und an den Terminen der faunistischen Erfassung wur-
den darüber hinaus keine konkreten Hinweise oder Vorkommen weiterer artenschutzrecht-
lich relevanter Arten festgestellt. 

Die Ergebnisse der Brutvogel-Erfassung aus dem Jahre 2022 und eine Relevanzprüfung 
weiterer potentiell betroffener Arten/Artgruppen bilden die Grundlage eines Artenschutzbei-
trages zur vorliegenden Planung (sh. Kap. 11.4). 
 
Naturschutzspezifische Schutzgebiete und sonstige bedeutende Objekte: 
Eine Sichtung des Map-Servers der Niedersächsischen Umweltverwaltung hat ergeben, dass 
sich das Plangebiet innerhalb des Naturparkes „Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebir-
ge, Osnabrücker Land - TERRA.vita“ (Kennzeichen: NP NDS 00004) befindet. Weitere 
Schutzgebiete und -objekte sind von der Planung nicht unmittelbar betroffen. Das nächstge-
legene weitere Schutzgebiet befindet sich ca. 400 m nordwestlich, 550 m südwestlich und 
700 m östlich des Plangebietes (Landschaftsschutzgebiet „Naturpark Nördlicher Teutoburger 
Wald - Wiehengebirge“; Kennzeichen: LSG OS 00001). Ca. 450-500 m nordöstlich und ca. 
700 m südöstlich befindet sich zudem das Landschaftsschutzgebiet „Bäche im Artland“ 
(Kennzeichen: LSG OS 00056). Darüber hinaus sind im näheren Umfeld des Plangebietes 
keine weiteren Schutzgebiete und -objekte vorhanden. 
Avifaunistisch wertvolle Bereiche für Gast- oder Brutvögel, für die Fauna wertvolle Bereiche 
oder Biotope mit landesweiter Bedeutung sind innerhalb eines Radius von 500 m nicht vor-
handen. Die nächstgelegene Fläche dieser Art liegt ca. 650 m südlich des Plangebietes (Bio-
top; Gebietsnummer: 3512065).  
Der digitale Umweltatlas des Landkreises Osnabrück trifft für das Plangebiet hinsichtlich der 
Ausweisung von Schutzgebieten oder -objekten keine vom Kartenserver der Niedersächsi-
schen Umweltverwaltung abweichenden Aussagen.  
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vorhandenen Strukturen und Funktionen auf 
keine besondere biologische Vielfalt hinweisen. Es handelt sich um einen Bereich mit Grund-
funktionen bzgl. des Erhalts der Biodiversität. 
 
 

3.3 Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft (gem. § 1 Abs.6 Nr.7a BauGB) 

Zu den abiotischen Schutzgütern gehören Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft. 
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Fläche 

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Siedlungsrand der Ortschaft Bippen und wird im 
wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) bereits zum größten Teil als Wohnbaufläche darge-
stellt. Für den westlichen Teil des Plangebietes stellt der FNP eine Grünfläche und eine Flä-
che für Wald dar. 

Derzeitig unterliegt das Plangebiet überwiegend einer landwirtschaftlichen und teilweise ei-
ner forstwirtschaftlichen Flächennutzung (größtenteils Ackerbau, im Südwesten besteht ein 
Fichtenforst).  
 

Boden 

Die Sichtung des NIBIS®-KARTENSERVER (2021 a) des Landesamtes für Bergbau, Energie 
und Geologie (LBEG) hat ergeben, dass für das Plangebiet die Bodentypen „Mittlerer Pod-
sol“ (westlicher Teil) und „Mittlerer Plaggenesch unterlagert von Podsol“ (östlicher Teil) aus-
gewiesen sind. Der Plaggenesch ist in der Karte „Suchräume für schutzwürdige Böden“ 
(NIBIS®-KARTENSERVER 2021 b) des LBEG als Boden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung 
verzeichnet und somit als potentiell schutzwürdig anzusehen. Gemäß dem NIBIS®-
KARTENSERVER (2021 c) wird die Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit) für den Podsol als 
„sehr gering“ und für den Plaggenesch als „mittel“ eingestuft. Darüber hinaus liegt innerhalb 
des Plangebietes eine geringe Gefährdung der Bodenfunktionen durch Bodenverdichtung 
sowie eine sehr geringe (Podsol) bis geringe (Plaggenesch) standortabhängige Verdich-
tungsempfindlichkeit vor (NIBIS®-KARTENSERVER 2021 d).  

Im NIBIS®-KARTENSERVER (2021 e) und im digitalen Umweltatlas des Landkreises Osnab-
rück werden für das unmittelbare Plangebiet keine Altlasten dargestellt.  
 

Wasser 

Oberflächengewässer: Innerhalb des Plangebietes befindet sich ein Teilabschnitt eines Ent-
wässerungsgrabens. 

Grundwasser: Gemäß dem NIBIS®-KARTENSERVER (2021 f) lag die Grundwasserneubil-
dungsrate innerhalb des Plangebietes im 30-jährigen Jahresmittelwert (1981-2010) zwischen 
> 100-150 mm/a und >350-400 mm/a. Somit liegt ein Bereich mit besonderer Bedeutung vor. 
Die Unterscheidung in Bereiche mit besonderer bzw. allgemeiner Bedeutung erfolgt anhand 
der „Anwendung der RLBP bei Straßenbauprojekten in Niedersachsen (Stand März 2011)“. 
Dabei nehmen Grundwasserneubildungsraten > 250 mm/a eine besondere Bedeutung, 
Grundwasserneubildungsraten ≤ 250 mm/a eine allgemeine Bedeutung ein. 

Das Schutzpotenzial der grundwasserüberdeckenden Schichten wird als „hoch“ angegeben 
(NIBIS®-KARTENSERVER 2021 g), woraus eine geringe Empfindlichkeit des Grundwassers 
gegenüber Schadstoffeinträgen resultiert.  

Wasserschutzgebiete: Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

Überschwemmungsgebiete: Innerhalb des Plangebietes sind keine Überschwemmungsge-
biete vorhanden.  
 
Klima und Luft, Klimawandel / Klimaanpassung 

Das Plangebiet befindet sich am Siedlungsrand der Ortschaft Bippen. Der überwiegende Teil 
des Plangebietes unterliegt einer ackerbaulichen Nutzung. Freilandbiotope wie Ackerflächen 
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dienen der Produktion von Kaltluft. Kaltluftproduzierende Flächen weisen dann eine beson-
dere Bedeutung auf, wenn sie eine gewisse Größe aufweisen und die Kaltluft in thermisch 
belasteten Bereichen (größere Siedlungsbereiche mit hohen Versiegelungsgraden) tempera-
turausgleichend wirken kann. Hierzu muss die Kaltluft über Abflussbahnen zu den Wirkräu-
men transportiert werden. Die im Plangebiet vorhandene bewaldete Fläche dient der Produk-
tion von Frischluft bzw. hat eine lufthygienische Wirkung. Da sich das Plangebiet im ländlich 
geprägten Raum befindet, spielen sowohl die Offenlandbiotope (Kaltluftproduzenten) als 
auch die Gehölzstrukturen / Wälder (Frischluftproduzenten) im Plangebiet nur eine unterge-
ordnete Rolle und übernehmen keine relevanten schutzgutspezifischen Funktionen. Es ist 
daher kein Bereich mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut Klima / Luft betroffen. 
 
 

3.4 Landschaft (gem. § 1 Abs.6 Nr.7a BauGB) 

Gemäß den Angaben des Landschaftsrahmenplanes (LRP) des Landkreises Osnabrück be-
findet sich das hier vorliegende Plangebiet in der Landschaftseinheit „4.2 Bippener Berge“, in 
der gleichnamigen naturräumlichen Untereinheit „585.00 Bippener Berge“. Diese wird als 
„stellenweise fast mittelgebirgsartig bewegte[r], waldreiche[r] Landstrich“ beschrieben und 
die „natürlichen Laubwaldgesellschaften wurden durch landschaftsbildprägende Nadelforste 
ersetzt“ (LANDKREIS OSNABRÜCK 1993, Kap. 1, S. 4 u. 6).  

Bippen selbst stellt sich als ländlich geprägter, staatlich anerkannter Erholungsort dar. Nord-
westlich des Plangebietes, ca. 400 m vom Plangebiet entfernt, beginnt das großflächige 
Landschaftsschutzgebiet „Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald – Wiehengebirge“, wel-
ches sich rund um die Ortschaft Bippen erstreckt. Das Plangebiet ist von seiner Lage am 
Ortsrand der Ortschaft Bippen geprägt und weist eine leicht bewegte Topographie auf. Im 
Plangebiet und seinem Umfeld herrscht eine landwirtschaftliche Nutzung vor, die von kleinen 
Feldgehölzen, Einzelbäumen und Gräben sowie der hügeligen Struktur des Geländes struk-
turiert wird. Die am nördlichen und westlichen Plangebietsrand verlaufenden Feldwege un-
terstreichen den ländlich-dörflich geprägten Charakter mit Bedeutung für die Naherholung. 
Es finden sich hier jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand keine ausgewiesenen Wander-
wege. Als Element mit einer strukturierenden respektive prägenden Funktion in Bezug auf 
das Landschaftsbild ist innerhalb des Plangebietes der vorhandene Gehölzbestand zu nen-
nen, dieser wird im Bebauungsplan jedoch zum Erhalt festgesetzt (als Fläche für Wald). 
 
 

3.5 Kultur- und sonstige Sachgüter (gem. § 1 Abs.6 Nr.7d BauGB) 

Der für den östlichen Plangebietsteil ausgewiesene Plaggenesch-Boden weist eine kulturhis-
torische Bedeutung auf. Aufgrund des Plaggenesch-Bodens ist zudem mit einer erhöhten 
Wahrscheinlichkeit archäologisch bedeutsamer Bodenfunde zu rechnen. 

Weitere Kultur- oder sonstige Sachgüter sind im Plangebiet nicht vorhanden bzw. bekannt. 
 
 

3.6 Europäisches Netz – Natura 2000 (gem. § 1 Abs.6 Nr.7b BauGB) 

In der näheren Umgebung des Plangebietes sind keine Natura 2000-Gebiete ausgewiesen. 
Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet (FFH-Gebiet „Bäche im Artland“; EU-Kennzahlen: 
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3312-331) befindet sich ca. 450-500 m nordöstlich und ca. 700 m südöstlich des Plangebie-
tes. Aufgrund dieser Entfernung wird davon ausgegangen, dass durch die vorliegende Pla-
nung keine erheblichen Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen eines Natura 2000-
Gebietes bedingt werden. 
 
 

3.7 Wechselwirkungen (gem. § 1 Abs.6 Nr.7i BauGB) 

Die einzelnen schutzgutübergreifenden Wechselwirkungen im Sinne der Ökosystemtheorie 
können an dieser Stelle nicht vollständig erfasst und bewertet werden. In der Praxis hat sich 
bewährt, nur die entscheidungserheblichen Umweltkomplexe mit ausgeprägten Wechselwir-
kungen darzustellen; i.d.R. handelt es sich hier um Ökosystemtypen oder auch Biotopkom-
plexe mit besonderen Standortfaktoren (extrem trocken, nass, nährstoffreich oder -arm). 
Gleichfalls können zu den entscheidungserheblichen Umweltkomplexen Bereiche mit hoher 
kultureller oder religiöser Bedeutung hinzugezählt werden: Im Plangebiet kommen keine Bio-
top- oder Umweltkomplexe mit besonderer Empfindlichkeit oder Bedeutung vor. Daher wird 
die Planung zwar aufgrund der zu erwartenden Neuversiegelung zu Auswirkungen in allen 
Schutzgutbereichen führen, erhebliche nachteilige Auswirkungen im Bereich komplexer 
schutzgutübergreifender Wechselwirkungen werden durch die Planung aber nicht bedingt. 
 
 

3.8 Anfälligkeit für schwere Unfälle / Katastrophen (gem. § 1 Abs.6 Nr.7j 
BauGB) 

Unter diesem Punkt erfolgt eine Erfassung von Umwelteinwirkungen, welche die Folge von 
Unfällen oder Katastrophen sind, die von dem vorliegenden Bauleitplan ausgehen können 
bzw. denen der Bauleitplan ausgesetzt ist. Die Fläche wird derzeitig vorwiegend landwirt-
schaftlich genutzt, daher ist keine Relevanz für von der Fläche ausgehende Unfälle gegeben. 
Im näheren Umfeld sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Betriebe oder Anlagen vor-
handen, die als Störfallbetrieb im Sinne der 12. BImSchV / KAS 18 einzustufen sind. Gefähr-
dungen durch Hochwasser sind nicht zu erwarten, das Plangebiet liegt außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten und in den für das Land Niedersachsen vorliegenden Hochwasser-
gefahren- bzw. -risikokarten sind keine Darstellungen getroffen.  
 
 

4 Wirkungsprognose 

4.1 Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen 
des Vorhabens 

4.1.1 Methodische Vorgehensweise 

Basierend auf den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans werden die Auswirkun-
gen auf die Umwelt, in den nachfolgenden Unterkapiteln schutzgutbezogen, im Detail be-
schrieben und anschließend zusammengefasst bewertet. Hierbei ist zwischen bau-, anlage- 
und betriebsbedingten Auswirkungen zu unterscheiden. Ein Überblick über mögliche Wirk-
faktoren wird in der nachfolgenden Tabelle gegeben. 



Gemeinde Bippen, Bebauungsplan Nr. 34 „Bippen Nord-West II“ – Umweltbericht 15 / 60 

 

H:\BIPPEN\221265\TEXTE\UP\ubr_asb221011.docx  

Tabelle 1: Zu erwartende relevante Projektwirkungen 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung und Lagerflächen 

Schadstoffemissionen, Lärm, Erschütterungen und Lichtreize durch Baubetrieb 

Lärm, Erschütterungen und ggf. Lichtreize durch Baubetrieb 

Ggf. Zwischenlagerung von Erdmassen (Bodenmieten) 

Anlagebedingte Wirkungen 

Versiegelung/ Teilversiegelung durch die Bebauung (inkl. Nebenanlagen) 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Gebäude / Gebäudeteile. 

Flächenverluste durch Bodenauftrag oder -abtrag.  

Betriebsbedingte Wirkungen 

Von schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche - verursacht durch die Planung - ist 
nicht auszugehen.  

Lärm und optische Störreize bezogen auf die Fauna und auf Habitatfunktionen besitzen z.T. 
sehr unterschiedliche Wirkintensitäten und -zonen und sind artgruppen- und artspezifisch. Zur 
Ermittlung der nachteiligen Beeinträchtigungen wird der Stand des Wissens sowie die allge-
meine Artkenntnis der Planer und der beteiligten jeweiligen Faunaexperten/ -kartierer für die 
untersuchten Artgruppen berücksichtigt. 

 
Die Aufgabe der Bauleitplanung ist nach § 1 BauGB, die bauliche und sonstige Nutzung von 
Grundstücken in der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten. Es handelt sich hierbei um eine 
sogenannte „Angebotsplanung“. Die konkreten Bauabläufe (zeitlich sowie inhaltlich bspw. im 
Hinblick auf eingesetzte Maschinen) und spätere Realisierungen (z.B. Gebäude, Straßen / 
Wege) sind auf dieser Planungsebene nicht bekannt bzw. nicht Inhalt eines Flächennut-
zungs- und / oder Bebauungsplanes.  
Daher können hinsichtlich baubedingter Auswirkungen auf dieser Planungsebene keine de-
taillierten Aussagen getroffen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die durch die 
vorliegende Planung vorbereiteten Bautätigkeiten Dauer, Art und Ausmaß vergleichbarer 
Bautätigkeiten nicht überschreiten werden. Zudem sind baubedingte Auswirkungen lediglich 
zeitlich befristeter Art und die Bautätigen sind angehalten, die anerkannten Regeln der 
Technik und Regelungsbereiche einschlägiger Gesetze und Verordnungen (z.B. Umwelt-
schadensgesetz, Gefahrstoffverordnung, Baustellenverordnung, Betriebssicherheitsverord-
nung, Arbeitsstättenverordnung), u.a. zum allgemeinen Schutz der Umwelt sowie speziell der 
Gewässer, des Bodens, der geschützten Arten und der natürlichen Lebensräume einzuhal-
ten. Hierdurch werden Schäden an Schutzgütern von Natur und Landschaft und auch die Ri-
siken von Unfällen während der Bauzeit vermindert.  
Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass keine grundsätzlichen nachteiligen baubeding-
ten Auswirkungen zu erwarten sind. Soweit bspw. schützenswerte bzw. zu erhaltende Bio-
top- oder Gewässerstrukturen durch Bautätigkeiten beeinträchtigt werden könnten und durch 
entsprechende Maßnahmen (z.B. Bauzaun) zu sichern sind, wird dieses im entsprechenden 
Schutzgutkapitel gesondert aufgeführt.  
 
Ebenso ist mit Blick auf betriebsbedingte Auswirkungen festzuhalten, dass auf Ebene einer 
Angebotsplanung keine Angaben zu der tatsächlichen Ausgestaltung der im Plangebiet er-
möglichten Bebauung bzw. Nutzung vorliegen. Daher können ebenfalls keine detaillierten 
Aussagen zu betriebsbedingten Auswirkungen getroffen werden. Zur Abschätzung betriebs-
bedingter Auswirkungen werden deshalb allgemeingültige Annahmen zu Grunde gelegt. 
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Soweit erkennbare Beeinträchtigungen durch Gegenmaßnahmen vermieden oder, falls dies 
nicht möglich ist, gemindert werden können, wird dies erläutert. Neben den Ausführungen zu 
den negativen Auswirkungen der Planung werden, sofern vorhanden, auch die mit der Pla-
nung verknüpften positiven Auswirkungen auf die Umwelt aufgeführt. Maßnahmen zur Ver-
meidung und Verminderung von nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. zur Reduzierung 
von Beeinträchtigungen sind im Einzelnen in Kapitel 5 beschrieben. Der Detailierungsgrad 
der Wirkungsabschätzung sowie die Eintrittswahrscheinlichkeit der Veränderungen hängen 
von der jeweiligen Auswirkung ab.  
 
Zur Bewertung der Umweltauswirkungen wird der Ansatz der Rahmenskala nach KAI-

SER (2013) verwendet. Hierbei werden die zu erwartenden Umweltauswirkungen je nach In-
tensität bzw. Schwere der Wirkung einer Bewertungsstufe zugeordnet. In der nachfolgenden 
Tabelle 2 werden die Bewertungsstufen sowie die jeweiligen Einstufungskriterien vorgestellt.  
 
Tabelle 2: Rahmenskala für die Bewertung der Umweltauswirkungen (KAISER 2013, aktualisiert 
nach KAISER 2004) 

Stufe und 
Bezeichnung 

Einstufungskriterium 

IV 
Unzulässig-
keitsbereich 

Rechtsverbindliche Grenzwerte für das betroffene Umweltschutzgut werden 
überschritten oder es findet eine Überschreitung anderer rechtlich normierter 
Grenzen der Zulässigkeit von Eingriffen oder sonstigen Beeinträchtigungen statt, 
die nach den einschlägigen Rechtsnormen nicht überwindbar sind.  

III 
Zulässigkeits-
grenzbereich  
 
(optionale Un-
tergliederung) 

Rechtsverbindliche Grenzwerte für das betroffene Umweltschutzgut werden 
überschritten oder es findet eine Überschreitung anderer rechtlich normierter 
Grenzen der Zulässigkeit von Eingriffen oder sonstiger Beeinträchtigungen statt, 
die nach den einschlägigen Rechtsnormen nur ausnahmsweise aus Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses oder des Allgemeinwohles bzw. auf-
grund anderer Abwägungen überwindbar sind. In Abhängigkeit vom Ausmaß der 
zu erwartenden Beeinträchtigung sowie der Bedeutung und Empfindlichkeit be-
troffener Schutzgutausprägungen kann der Zulässigkeitsgrenzbereich unterglie-
dert werden.  

II  
Belastungsbe-
reich 
 
(optionale Un-
tergliederung) 

Das betroffene Umweltschutzgut wird erheblich beeinträchtigt, so dass sich dar-
aus nach den einschlägigen Rechtsnormen eine rechtliche Verpflichtung ablei-
tet, geeignete Maßnahmen zu Kompensation zu ergreifen. Die Beeinträchtigun-
gen sind auch ohne ein überwiegendes öffentliches Interesse oder Allgemein-
wohl bzw. anderer Abwägungen zulässig. In Abhängigkeit vom Ausmaß der zu 
erwartenden Beeinträchtigungen sowie der Bedeutung und Empfindlichkeit be-
troffener Schutzgutausprägungen kann der Belastungsbereich untergliedert 
werden. 

I  
Vorsorgebereich 

Die Beeinträchtigung des betroffenen Umweltschutzgutes erreicht nicht das Maß 
der Erheblichkeit, ist aber unter Vorsorgegesichtspunkten beachtlich, beispiels-
weise auch bei der Berücksichtigung von Vorkehrungen zur Vermeidung oder 
Verminderung der Beeinträchtigung. Aufgrund der geringen Schwere der Beein-
trächtigung führt diese nicht zu einer rechtlich normierten Verpflichtung, geeigne-
te Maßnahmen zur Kompensation zu ergreifen.  

0  
belastungsfreier 
Bereich 

Das betroffene Umweltschutzgut wird weder positiv noch negativ beeinflusst 

+ 
Förderbereich 

Es kommt zu einer positiven Auswirkung auf das betroffene Umweltschutzgut 
beispielsweise durch eine Verminderung bestehender Umweltbelastungen.  
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4.2 Beschreibung der Umweltauswirkungen 

4.2.1 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Die nachfolgenden Übersichten beschreiben die zu erwartenden Auswirkungen des Vorha-
bens auf das Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit, aufgeteilt 
nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen. 
 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Da es sich im Falle der vorliegenden Bauleitplanung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ 
handelt, können lediglich allgemeine Angaben zu baubedingten Auswirkungen sowie keine 
detaillierten Angaben zu anlagebedingten Auswirkungen gemacht werden (vgl. Kap. 4.1.1). 

Die am Plangebietsrand gelegenen Wege sind von keiner Überplanung betroffen. Des Wei-
teren ist die Ausweisung öffentlicher Grünflächen vorgesehen, sodass Funktionen für die 
wohnortnahe Erholung erhalten bleiben können. 

Während der Bauphase sind die eingesetzten Transport- und Baufahrzeuge und Maschinen 
mit Umweltauswirkungen verbunden. Dies können im Einzelnen sein: Lärm, Staubentwick-
lung, Erschütterungen, eingeschränkte Nutzbarkeit der Wege sowie Nah- und Fernsicht auf 
aufragende Geräte, wie z.B. Kräne. Diese Beeinträchtigungen bestehen lediglich temporär 
während der Bauphase und können durch eine optimale Zuwegungs- und Baustelleneinrich-
tung und zügige Bauabwicklung vermieden bzw. vermindert werden. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Mit erheblich negativen betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutz Mensch ist durch 
die vorliegende Planung nicht zu rechnen. Im direkten Umfeld des Plangebietes befinden 
sich landwirtschaftliche Flächen. Innerhalb des Plangebietes ist deshalb mit Immissionen 
(Staub, Geruch usw.) durch die umliegende landwirtschaftliche Nutzung zu rechnen. Die aus 
der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung auftretenden Immissionen sind als ortsübliche Vor-
belastung anzuerkennen. 
 
 

4.2.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Anlage- und Baubedingte Auswirkungen 

Die anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme stellt prinzipiell den wesentlichen 
Eingriff in die Biotopfunktion dar. Anlage- oder baubedingte Flächeninanspruchnahmen sind 
in ihrer Auswirkung nicht unterscheidbar, da auch bei baubedingten, d.h. zeitlich begrenzten 
Flächeninanspruchnahmen, die Bestände vollständig zerstört werden. Hier ist vor allem die 
Überplanung landwirtschaftlicher Nutzflächen (Acker) sowie in geringem Maße eines Teils 
eines Entwässerungsgrabens zu nennen. Dabei handelt es sich um Biotoptypen, die nach 
dem Osnabrücker Kompensationsmodell als „weniger empfindlich“ gelten (Wertfaktor 0,6 bis 
1,5). Der im Südwesten gelegene Fichtenforst ist von keiner Überplanung betroffen. Die 
Überplanung eines Großteils des Biotoptypen-Bestandes führt dennoch zu einer direkten 
Zerstörung des ursprünglichen Lebensraumes von Tieren, hervorgerufen z.B. durch die ge-
plante Flächeninanspruchnahme, Bebauung und Versiegelung oder das vollständige Entfer-
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nen der Vegetation (Abschieben von vegetationsbedecktem Oberboden etc.). Die ursprüngli-
chen Lebensraumfunktionen gehen damit an dieser Stelle vollständig verloren, was je nach 
Größe des Verlustes und des verbleibenden Tierlebensraumes zu einer mehr oder weniger 
starken Veränderung der Tierlebensgemeinschaften führen kann. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte akustische und optische Störreize können insbesondere auf faunistische 
Funktionsbereiche besonderer Bedeutung wirken. Bei dem Plangebiet in unmittelbarer Sied-
lungsrandlage (angrenzende Wohngebiete) handelt es sich um einen vorbelasteten Bereich. 
Durch die geplante Wohngebietsnutzung werden sich diese Störreize gegenüber den vor-
handenen Wirkfaktoren weiter nach außen ausdehnen (v.a. in Richtung Norden). Die Reich-
weite der Wirkfaktoren aus dem geplanten Wohngebiet ist jedoch begrenzt. Darüber hinaus 
sind Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich Lichtimmissionen vorgesehen.  
 
Zusammenfassende Auswirkungsprognose: 
Es werden ausschließlich Biotoptypen überplant, die nach dem Osnabrücker Kompensati-
onsmodell als „weniger empfindlich“ gelten (Biotoptypen mit einem Wertfaktor von 0,6 bis 
1,5). Der im Südwesten gelegene Fichtenforst, der als „empfindlicher“ Biotoptyp gilt (Wertfak-
tor 1,6 bis 2,5), wird im Bebauungsplan als Fläche für Wald festgesetzt und kann somit erhal-
ten bleiben. Dennoch führt die Überplanung des Biotoptypen-Bestandes allgemein zu einem 
Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere und ist somit als erheblicher Eingriff für das 
Schutzgut Tiere und Pflanzen einzustufen. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kom-
pensationsmaßnahmen (sh. Kap. 5) verbleiben jedoch keine erheblich nachteiligen Auswir-
kungen. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Naturparkes „Nördlicher Teutoburger Wald, Wie-
hengebirge, Osnabrücker Land - TERRA.vita“. Weitere Schutzgebiete oder -objekte nach 
BNatSchG bzw. NAGBNatSchG sind von der Planung nicht unmittelbar betroffen.  

Die Planung führt nach derzeitigem Kenntnisstand zu keiner Überplanung oder erheblichen 
Beeinträchtigung von gefährdeten Arten der Roten Listen und es werden ebenfalls keine be-
deutsamen faunistischen Funktionsräume von der Planung unmittelbar oder mittelbar betrof-
fen. Zur Berücksichtigung des besonderen Artenschutzes nach § 44 BNatSchG wurde auf 
der Grundlage einer im Jahre 2022 durchgeführten Brutvogel-Erfassung mit reduziertem Un-
tersuchungsumfang sowie einer Relevanzprüfung weiterer potentiell betroffener Ar-
ten/Artgruppen ein Artenschutzbeitrag erstellt (sh. Anhang, Kap. 11.4). Demnach sind die 
Belange des besonderen Artenschutzes über Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 
Es wird davon ausgegangen, dass unter Berücksichtigung der formulierten Vermeidungs-
maßnahmen (sh. Kap. 5) keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu erwarten sind. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermei-
dungs- und Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Biologi-
schen Vielfalt verbleiben werden. 
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4.2.3 Fläche 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase werden neben der Fläche des eigentlichen Baukörpers ebenfalls 
Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen sowie Transportwege (vgl. Kap. 4.2.2) in An-
spruch genommen. Diese Bereiche werden jedoch in der Regel nicht versiegelt und lediglich 
temporär genutzt. Nach Beendigung der Bautätigkeiten sind diese Bereiche wiederherzurich-
ten. Freiflächen werden ggf. gärtnerisch angelegt. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Das Plangebiet besitzt eine Flächengröße von ca. 2,38 ha. Die vorliegende Planung bedingt 
in erster Linie die Inanspruchnahme einer unversiegelten, durch landwirtschaftliche Nutzung 
überprägten und am Siedlungsrand gelegenen Fläche. Der innerhalb des Plangebietes gele-
gene Gehölzbestand ist nicht von einer Überplanung betroffen. Mit Blick auf das Schutzgut 
Fläche ist festzuhalten, dass mit der vorliegenden Planung innerhalb des Plangebietes eine 
Flächeninanspruchnahme durch Bebauungen und sonstige Versiegelungen in Höhe von 
ca. 1,24 ha ermöglicht wird. Des Weiteren kommt es durch die Anlage von Hausgärten und 
öffentlichen Grünflächen zu einer weiteren Flächeninanspruchnahme von ca. 0,93 ha. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass das vorliegende Plangebiet im wirksamen Flächennutzungsplan 
bereits als Wohnbaufläche, Grünfläche und Fläche für Wald dargestellt wird. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren können zu jetzigem Zeitpunkt nicht genannt werden, da es 
sich bei der Planung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt und Details zur späte-
ren Bebauung des Plangebietes nicht abschließend geklärt sind. 
 
 

4.2.4 Boden 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch die Anlage der Baustelleneinrichtungsflächen wird der Bodenluft- und Bodenwasser-
haushalt verändert sowie Boden verdichtet. Zu den baubedingt tangierten Flächen zählen 
Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen und Transportwege. Als Transportwege sind, 
soweit möglich, vorhandene Wege zu nutzen bzw. Wege auf Flächen anzulegen, die im Zu-
ge der Vorhabensumsetzung bereits für die Versiegelung vorgesehen sind. Bei diesen We-
gen handelt es sich um bereits oder künftig versiegelte bzw. verdichtete Flächen, die unnöti-
ge Beeinträchtigung von Böden mit lockerer Aggregierung wird reduziert. So soll der Versie-
gelung bzw. Verdichtung von Bodenflächen Einhalt geboten werden. Diesbezüglich ist zu-
dem festzuhalten, dass innerhalb des Plangebietes gemäß dem NIBIS®-KARTENSERVER 
(2021 d) lediglich eine geringe Gefährdung der Bodenfunktionen durch Bodenverdichtung 
und eine sehr geringe bis geringe standortabhängige Verdichtungsempfindlichkeit vorliegt. 
Grundsätzlich sind die anstehenden Bautätigkeiten nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik durchzuführen, dem allgemeinen Schutz der Umwelt ist durch die Einhaltung einschlägi-
ger Gesetze und Verordnungen (z. B. Umweltschadensgesetz, Gefahrstoffverordnung) 
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nachzukommen. Der im Plangebiet anstehende Oberboden ist dem § 202 BauGB entspre-
chend in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch die vorliegende Planung wird innerhalb des Plangebietes eine Versiegelung in Höhe 
von ca. 1,24 ha zugelassen. Die geplante Versiegelung führt zum Verlust aller Bodenfunktio-
nen. Aus Sicht des Schutzgutes Boden liegt mit dem im östlichen Plangebietsteil ausgewie-
senen Plaggenesch ein Boden mit einer besonderen Bedeutung vor (Boden mit kulturge-
schichtlicher Bedeutung). Die Archivfunktion kulturhistorisch bedeutsamer Böden ist i.d.R. 
nicht wiederherstellbar. Aus diesem Grund ist von einem Verlust eines Bodens mit besonde-
rer Bedeutung auszugehen. Dem wurde in der Eingriffs- und Kompensationsermittlung mit 
einer höheren Bewertung der vorhandenen Ackerfläche (Wertfaktor 1,2 anstatt 1,0) Rech-
nung getragen. Des Weiteren sind aufgrund der erhöhten Wahrscheinlichkeit archäologisch 
bedeutsamer Bodenfunde Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen (vgl. Kap. 4.2.8). 

Für Entsiegelungsmaßnahmen und eine darüber erfolgende Wiederherstellung von Boden-
funktionen stehen keine geeigneten Flächen zur Verfügung. Die Eingriffe in das Schutzgut 
Boden werden daher über die Kompensationsmaßnahmen für die Lebensraumfunktionen er-
setzt. Diesbezüglich ist zu berücksichtigen, dass die Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Boden über eine Aufwertung von Bodenfunktionen im Rahmen der biotopspezifischen (multi-
funktional wirksamen) Kompensationsmaßnahmen nur in begrenztem Maße ersetzt werden 
können. Eine vollständige Wiederherstellung von Bodenfunktionen ist jedoch nicht möglich. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren können zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da 
es sich bei der Planung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt und Details zur spä-
teren Bebauung des Plangebietes nicht abschließend geklärt sind. 
 
 

4.2.5 Wasser 

Baubedingte Auswirkungen 

Eine Verunreinigung des Grund- oder Oberflächenwassers während der Bauphase durch 
den Eintrag von Öl, Kraftstoff, Schmiermittel u.ä. kann z. B. bei Unfällen nicht ausgeschlos-
sen werden. Von erheblichen baubedingten Beeinträchtigungen des Grund- oder Oberflä-
chenwassers wird jedoch unter Berücksichtigung allgemein üblicher Sicherheitsvorkehrun-
gen nicht ausgegangen (vgl. Kap. 4.1.1). Die anstehenden Bautätigkeiten sind nach den an-
erkannten Regeln der Technik durchzuführen, dem allgemeinen Schutz der Umwelt ist durch 
die Einhaltung einschlägiger Gesetze und Verordnungen (z.B. Umweltschadensgesetz, Ge-
fahrstoffverordnung) nachzukommen.  
 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Ein Teilabschnitt eines Entwässerungsgrabens wird möglicherweise überplant (Ausweisung 
einer öffentlichen Grünfläche), zumindest jedoch zukünftig von zwei Verkehrsflächen ge-
quert. Bei den Abschnitten an der westlichen und südlichen Grenze des Fichtenforstes wird 
davon ausgegangen, dass diese innerhalb der Fläche für Wald erhalten bleiben können. 
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Durch die geplante Versiegelung kommt es zu einem Verlust von Infiltrationsraum. Innerhalb 
des Plangebietes liegt ein Bereich mit einer hohen (> 250 mm/a) 
Grundwasserneubildungsrate vor (30-jähriger Jahresmittelwert von 1981-2010). Die Planung 
führt somit zu einer Flächenversiegelung innerhalb eines Bereiches mit einer hohen Grund-
wasserneubildungsrate. Aufgrund der bestehenden Bodenverhältnisse und 
Grundwasserstände ist eine planmäßige zentrale bzw. dezentrale Versickerung der 
anfallenden Oberflächenabflüsse nicht möglich. Aus diesem Grund sollen die 
Oberflächenabflüsse in einem vorhandenen Regenrückhaltebecken südlich des Plangebietes 
retendiert und auf den natürlichen Abfluss gedrosselt der Vorflut zugeleitet werden.  

Innerhalb des Plangebietes besteht ein hohes Schutzpotenzial der grundwasserüberdecken-
den Schichten. Da es sich bei der geplanten Nutzung nicht um eine Planung mit besonders 
erhöhter Grundwasserverschmutzungsgefährdung handelt, ist daher nicht mit erheblichen 
Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität zu rechnen. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren können zu jetzigem Zeitpunkt nicht genannt werden, da es 
sich bei der Planung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt und Details zur späte-
ren Bebauung des Plangebietes nicht abschließend geklärt sind. 
 
 

4.2.6 Klima und Luft 

Bau- und Anlagebedingte Auswirkungen 

Mit dem Betrieb von Baufahrzeugen und Maschinen bestehen temporär baubedingte Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft durch den Eintrag von Schadstoffen (SO, NOx, CO). 
Für das geplante Vorhaben können die Schadstoffeinträge während der Bauphase nicht 
nach Art und Ausmaß erfasst werden. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung ist jedoch davon 
auszugehen, dass es nicht zu erheblichen Auswirkungen kommt. 

Durch die Planung gehen keine Elemente mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut Kli-
ma / Luft verloren. Es kommt zwar zu einem Verlust von Teilen einer kaltluftproduzierenden 
Fläche (Überplanung von Ackerflächen), bei dem Plangebiet und seinem Umfeld handelt es 
sich jedoch um keinen thermisch belasteten Siedlungsbereich. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Nach Umsetzung der Planung ist nicht mit einem signifikant erhöhten Schadstoffeintrag in 
die Luft zu rechnen. Ebenso wird durch die Planung kein erheblicher Ausstoß von sogenann-
ten Treibhausgasen, welche eine Beschleunigung des Klimawandels bewirken, bedingt. 
 
 

4.2.7 Landschaft 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase können temporär visuelle Beeinträchtigungen durch Baufahrzeuge 
und Geräte (z.B. Kräne) sowie die Baustelleneinrichtung entstehen. Erhebliche Beeinträchti-
gungen können jedoch aufgrund der zeitlichen Beschränkung ausgeschlossen werden. 
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Anlagebedingte Auswirkungen 

Die vorliegende Planung bedingt vor allem die Inanspruchnahme einer am Ortsrand von Bip-
pen gelegenen ackerbaulich genutzten Fläche, die durch eine wohnbauliche Nutzung ersetzt 
wird. Der im Südwesten des Plangebietes gelegene Gehölzbestand, als landschaftsbildstruk-
turierendes Wertelement, wird im Bebauungsplan als Fläche für Wald festgesetzt und kann 
somit erhalten bleiben. Dennoch bedingt die Planung eine fortschreitende Neustrukturierung 
des Landschaftsbildes, da sich die Wohnbebauung weiter in die offene Landschaft ausdehnt 
und die vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen ersetzt. Durch den Erhalt des Gehölz-
bestandes, die Ausweisung von Grünflächen im westlichen Plangebietsteil und die Festset-
zung weiterer Durchgrünungsmaßnahmen (Gehölz-/Baumpflanzungen innerhalb der Wohn-
grundstücke, Schnitthecke entlang östlicher Plangebietsgrenze) werden die Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes zumindest gemindert. Die mit dem Eingriff einhergehenden und 
unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden durch eine landschafts-
gerechte Neugestaltung ersetzt (multifunktional über die biotopspezifischen externen Kom-
pensationsmaßnahmen). 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Erhebliche betriebsbedingte Wirkfaktoren bezüglich des Landschaftsbildes sind durch die 
geplante Nutzung (Wohngebiete) nicht zu erwarten. 
 
 

4.2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Der Plaggenesch-Boden im Plangebiet stellt ein Kulturgut dar und wird durch die geplante 
Versiegelung in Teilen verloren gehen. Aufgrund der im Bereich von Eschböden erhöhten 
Wahrscheinlichkeit archäologisch bedeutsamer Bodenfunde muss die Stadt- und Kreisar-
chäologie Osnabrück vorab vom Beginn der Erschließungsarbeiten informiert werden, um 
diese in Form archäologischer Prospektionen begleiten zu können. Ggf. hat anschließend 
die vollständige Ausgrabung und Dokumentation von dabei angetroffenen archäologischen 
Fundstellen zu erfolgen. Des Weiteren besteht grundsätzlich eine gesetzliche Melde- und Si-
cherungspflicht von archäologischen und paläontologischen Bodenfunden (§ 14 NDSchG, 
vgl. Kap. 5). Unter Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen ist nicht mit erheblichen 
Beeinträchtigungen von Kulturgütern zu rechnen. 

Weitere Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht von der Planung betroffen 
 
 

4.2.9 Europäisches Netz – Natura 2000 

FFH- oder EU-Vogelschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen (vgl. Kap. 3.6). 
 
 

4.3 Abschließende Bewertung der festgestellten Auswirkungen auf die Um-
weltschutzgüter 

In der folgenden Tabelle 3 erfolgt für die betrachteten Schutzgüter eine Bewertung der zu 
erwartenden Umweltauswirkungen im Sinne eines Bewertungsvorschlags gem. § 25 UVPG.   
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Tabelle 3: Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Umweltschutzgüter 

Schutzgut und Auswirkungen 

Bewertung der 
Auswirkungen 
(Wertstufen gem.  
Tabelle 2) 

Erläuterung zur Bewertung der Um-
weltauswirkungen 

 IV  - 
 III  - 

• Tiere, Pflanzen und biol. 
Vielfalt: Direkte Zerstörung 
des ursprünglichen Le-
bensraumes von Tieren, 
hervorgerufen z.B. durch 
die geplante Flächeninan-
spruchnahme, Bebauung 
und Versiegelung oder das 
vollständige Entfernen der 
Vegetation. 

II  Die ursprünglichen Lebensraumfunktio-
nen gehen damit vollständig verloren, 
was je nach Größe des Verlustes und des 
verbleibenden Tierlebensraumes zu einer 
mehr oder weniger starken Veränderung 
der Tierlebensgemeinschaften führen 
kann. 

• Tiere, Pflanzen und biol. 
Vielfalt: Beeinträchtigung 
und/oder Verlust von weni-
ger empfindlichen bis emp-
findlichen Biotoptypen 
durch Flächeninanspruch-
nahme bzw. heranrücken-
de Bebauung. 

II  Dies führt zu einem Verlust von Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere und ist somit 
als erheblicher Eingriff für das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen einzustufen. Unter 
Berücksichtigung der durchzuführenden 
Kompensationsmaßnahmen verbleiben 
jedoch keine erheblich nachteiligen Aus-
wirkungen. 

• Tiere, Pflanzen und biol. 
Vielfalt: Betriebsbedingte, 
akustische und optische 
Störreize. 

I Betriebsbedingte akustische und optische 
Störreize können insbesondere auf 
faunistische Funktionsbereiche besonde-
rer Bedeutung wirken. Bei dem Plange-
biet in unmittelbarer Siedlungsrandlage 
handelt es sich um einen vorbelasteten 
Bereich. Durch die geplante Wohnge-
bietsnutzung werden sich diese Störreize 
gegenüber den vorhandenen Wirkfakto-
ren weiter nach außen ausdehnen. Die 
Reichweite der Wirkfaktoren aus dem ge-
planten Wohngebiet ist jedoch begrenzt. 
Darüber hinaus sind Vermeidungsmaß-
nahmen hinsichtlich Lichtimmissionen 
vorgesehen. 

• Mensch: Während der 
Bauphase: Lärm, Stau-
bentwicklung, Erschütte-
rungen, eingeschränkte 
Nutzbarkeit der Wege so-
wie Nah- und Fernsicht auf 
aufragende Geräte, wie 
z.B. Kräne. 

I  Diese Beeinträchtigungen bestehen ledig-
lich temporär während der Bauphase und 
können durch eine optimale Zuwegungs- 
und Baustelleneinrichtung und zügige 
Bauabwicklung vermieden bzw. vermin-
dert werden. 

• Mensch: Aufgrund umlie-
gender landwirtschaftlicher 
Nutzungen können land-
wirtschaftlich spezifische 
Immissionen auftreten. 

I Diese Immissionen sind unvermeidbar, im 
ländlichen Raum ortsüblich und müssen 
von den Anwohnern toleriert werden. 
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Schutzgut und Auswirkungen 

Bewertung der 
Auswirkungen 
(Wertstufen gem.  
Tabelle 2) 

Erläuterung zur Bewertung der Um-
weltauswirkungen 

• Boden: Die geplante Neu-
versiegelung führt zum Ver-
lust aller Bodenfunktionen.  

II Der ausgewiesene Plaggenesch-Boden 
weist eine besondere Bedeutung für das 
Schutzgut Boden auf. Die Beeinträchti-
gungen des Schutzgutes Boden können 
über die biotopspezifischen (multifunktio-
nal wirksamen) Kompensationsmaßnah-
men nur in begrenztem Maße ersetzt 
werden. Eine vollständige Wiederherstel-
lung von Bodenfunktionen ist jedoch nicht 
möglich. 

• Wasser: Eine Verunreini-
gung des Grund- oder 
Oberflächenwassers wäh-
rend der Bauphase durch 
den Eintrag von Öl, Kraft-
stoff, Schmiermittel u.ä. 
kann z. B. bei Unfällen 
nicht ausgeschlossen wer-
den. 

I Von erheblichen baubedingten Beein-
trächtigungen des Grund- oder Oberflä-
chenwassers wird unter Berücksichtigung 
allgemein üblicher Sicherheitsvorkehrun-
gen nicht ausgegangen. 

• Wasser: Durch die Versie-
gelung kommt es zu einem 
Verlust von Infiltrations-
raum innerhalb eines Be-
reiches mit einer hohen 
Grundwasserneubildungs-
rate. 

II Eine zentrale bzw. dezentrale Versicke-
rung der anfallenden Oberflächenabflüs-
se ist nicht möglich, sodass diese in ei-
nem Regenrückhaltebecken retendiert 
und auf den natürlichen Abfluss gedros-
selt der Vorflut zugeleitet werden müs-
sen. 

• Klima/Luft: Die geplante 
Bebauung und Versiege-
lung führen zu einem Ver-
lust eines Teils einer kalt-
luftproduzierenden Fläche. 

I Bei dem Plangebiet und seinem Umfeld 
handelt es sich nicht um einen thermisch 
belasteten Siedlungsbereich. 

• Landschaft: Die Planung 
bedingt vornehmlich die In-
anspruchnahme einer am 
Ortsrand gelegenen Acker-
fläche. Diese wird durch ei-
ne wohnbauliche Nutzung 
ersetzt. 

 

II Es wird eine fortschreitende Neustruktu-
rierung des Landschaftsbildes bedingt, da 
sich die Wohnbebauung weiter in die of-
fene Landschaft ausdehnt und die vor-
handenen landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen ersetzt. Durch den Erhalt des Ge-
hölzbestandes, die Ausweisung von 
Grünflächen und die Festsetzung weiterer 
Durchgrünungsmaßnahmen werden die 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des zumindest gemindert. Die mit dem 
Eingriff einhergehenden und unvermeid-
baren Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes werden durch eine land-
schaftsgerechte Neugestaltung ersetzt 
(multifunktional über die biotopspezifi-
schen externen Kompensationsmaßnah-
men). 
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Schutzgut und Auswirkungen 

Bewertung der 
Auswirkungen 
(Wertstufen gem.  
Tabelle 2) 

Erläuterung zur Bewertung der Um-
weltauswirkungen 

• Kulturgüter: Der Plag-
genesch-Boden im Plange-
biet stellt ein Kulturgut dar 
und wird durch die geplante 
Versiegelung in Teilen ver-
loren gehen. Zudem be-
steht im Bereich von Esch-
böden eine erhöhte Wahr-
scheinlichkeit archäolo-
gisch bedeutsamer Boden-
funde. 

I Die Stadt- und Kreisarchäologie Osnab-
rück muss vorab vom Beginn der Er-
schließungsarbeiten informiert werden, 
um diese in Form archäologischer Pros-
pektionen begleiten zu können. Ggf. hat 
anschließend die vollständige Ausgra-
bung und Dokumentation von dabei an-
getroffenen archäologischen Fundstellen 
zu erfolgen. Des Weiteren besteht grund-
sätzlich eine gesetzliche Melde- und Si-
cherungspflicht von archäologischen und 
paläontologischen Bodenfunden (§ 14 
NDSchG). 

 
 
4.4 Wechselwirkungen 

Die Planung wird zwar aufgrund der zu erwartenden Neuversiegelung zu Auswirkungen in al-
len Schutzgutbereichen führen, erhebliche nachteilige Auswirkungen im Bereich komplexer 
schutzgutübergreifender Wechselwirkungen werden durch die Planung aber nicht bedingt. 
Die schwerwiegendsten Beeinträchtigungen werden dabei durch den Verlust von Bodenfunk-
tionen (u.a. Plaggenesch), Infiltrationsraum (Grundwasserneubildung), Kaltluftentstehungs-
Flächen sowie von Lebensraum für Tiere und Pflanzen durch die Flächeninanspruchnahme 
und Versiegelung bzw. Bebauung bedingt. 
 
 

4.5 Weitere Umweltauswirkungen 

Art und Menge an Emissionen (Schadstoffe, Lärm, Erschütterung, Licht, Wärme, 
Strahlung, Belästigungen) (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe cc) 
Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich in Übereinstimmung mit der For-
mulierung in § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB an den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 34. 
Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine sogenannte „Angebotsplanung“. Da 
konkretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, können keine detaillierten Aussagen zu 
Schadstoffen, Belästigungen, Erschütterungen, Licht, Wärme oder Strahlung sowie vom 
Plangebiet ausgehenden Lärm getroffen werden. Erhebliche Schadstoff-, Lärm-, Licht-, 
Wärme- oder Strahlungsemissionen sowie Erschütterungen oder Belästigungen werden mit 
der Umsetzung der vorliegenden Planung (Ausweisung von Wohngebieten) aller Voraussicht 
nach nicht einhergehen. 
 
Menge und Verwertung erzeugter Abfälle (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe dd)  
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei vorliegender Planung um eine sogenannte „Ange-
botsplanung“ handelt, können zu jetzigem Zeitpunkt keine detaillierten Angaben zu ggf. er-
zeugten Abfällen gemacht werden.  
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Kumulative Wirkungen von Planungen in einem engen räumlichen Zusammenhang 
(Anlage 1 Nr.2 Doppelbuchstabe ff) 
Im BauGB bzw. im „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und 
zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt“ wird der Begriff „Kumulation“ bzw. 
„kumulative Wirkungen“ nicht genauer definiert. Eine Annäherung an diesen Begriff kann un-
ter Berücksichtigung des § 10 UVPG erfolgen. Der § 10 Abs. 4 UVPG spricht von „Kumulie-
renden Vorhaben“ und erläutert diese wie folgt: „…, wenn mehrere Vorhaben von derselben 
Art, von einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden und in einem engen 
Zusammenhang stehen. Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn  

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und 
2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind.  

Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder 
baulichen Einrichtungen verbunden sein.“  

Die vorliegende Planung stellt eine Erweiterung des wohnbaulich genutzten Siedlungsberei-
ches der Ortschaft Bippen dar und grenzt unmittelbar an den Bebauungsplan Nr. 32 „Bippen 
Nord-West I“. Zusammen mit diesem Bebauungsplan befindet sich das vorliegende Plange-
biet innerhalb eines im wirksamen Flächennutzungsplan überwiegend als Wohnbauflächen 
dargestellten Bereiches, für den ein städtebauliches Gesamtkonzept für die Aufstellung ein-
zelner Bebauungspläne auf einer Fläche von ca. 12,30 ha vorliegt. Die vorliegende Planung 
stellt sich somit als Bestandteil kumulierender Vorhaben hinsichtlich der Flächeninanspruch-
nahme, Versiegelung etc. und des damit einhergehenden Verlustes an schutzgutspezifi-
schen Funktionen dar. 

Für den Untersuchungsraum und das nähere Umfeld liegen derzeit keine Informationen zu 
Vorhaben anderer Planungsträger (z.B. Fachplanungen) vor.  
 
Auswirkungen auf das Klima / Anpassung gegenüber den Folgen des Klimawandels. 
(Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe gg) 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt, kön-
nen zu jetzigem Zeitpunkt keine detaillierten Angaben zu den Auswirkungen auf das Klima 
oder der Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels gemacht werden. Durch die 
geplante Nutzung ist zumindest kein signifikant erhöhter Ausstoß von Luft-Schadstoffen 
(Stäube, CO, NOx, SO2, etc.) zu erwarten.  
 
Beschreibung der eingesetzten Techniken und Stoffe (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchsta-
be hh) 
Detaillierte Angaben zu eingesetzten Techniken und Stoffen sind derzeit nicht bekannt. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass die durch die vorliegende Planung vorbereiteten Bautätig-
keiten nach den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden und dem allgemeinen 
Schutz der Umwelt durch die Einhaltung einschlägiger Gesetze und Verordnungen (z.B. 
Umweltschadensgesetz, Gefahrstoffverordnung, Baustellenverordnung, Betriebssicherheits-
verordnung, Arbeitsstättenverordnung) nachgekommen wird.  
 
Risikoabschätzung Unfälle und Katastrophen 
Es erfolgt -soweit zu dem jetzigen Stand der Planung möglich- eine Risikoabschätzung be-
züglich möglicher, das Plangebiet betreffender oder vom Plangebiet ausgehender Unfälle 
und Katastrophen.   
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Darstellung der Auswirkungen von Risiken für die menschliche Gesundheit, auf Kulturgüter 
oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe ee) 
Aufgrund der geplanten Nutzung als Wohngebiet weist das Plangebiet eine erhöhte 
Empfindlichkeit gegenüber von außerhalb einwirkenden Unfällen oder Katastrophen auf. Es 
ist jedoch festzuhalten, dass im näheren Umfeld des Plangebietes derzeitig keine als 
Störfallbetriebe einzustufenden gewerblichen Nutzungen bekannt sind. Ebenso wenig 
besteht eine potenzielle Gefährdung durch Hochwasserereignisse, da keine 
Überschwemmungsgebiete oder Risikogebiete im Sinne der 
Hochwassermanagementrichtlinie vorliegen. Die vorliegende Planung bedingt daher aller 
Voraussicht nach lediglich eine geringe Konfliktintensität bzw. geringe nachteilige 
Umweltauswirkungen in Bezug auf die Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen.   
 
Beschreibung von Bereitschafts- und Bekämpfungsmaßnahmen der Auswirkungen von Kri-
sen (Anlage 1 Nr. 2e) 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei vorliegender Planung um eine sogenannte „Ange-
botsplanung“ handelt, können zu jetzigem Zeitpunkt keine detaillierten Angaben zu Bereit-
schafts- und Bekämpfungsmaßnahmen der Auswirkung von Krisen gemacht werden.  
 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB) 
Bei der vorliegenden Planung kommen regenerative Energien (z. B. Solaranlagen) nicht ex-
plizit zum Tragen. Die Anwendung weitergehender Maßnahmen bleibt dem zukünftigen Ei-
gentümer vorbehalten, wird seitens der Gemeinde aber nicht vorgeschrieben. 
 
Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB) 
Ein Landschaftsplan liegt für die Samtgemeinde Fürstenau nicht vor. In der zeichnerischen 
Darstellung des Landschaftsrahmenplanes werden für das vorliegende Plangebiet, mit Aus-
nahme einer Verortung der Landschaftseinheit, keine Aussagen getroffen. 
 
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-
ordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immis-
sionsgrenzwerte nicht überschritten werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB) 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine erheblichen Auswirkungen auf den Belang h zu 
erwarten. 
 
 

5 Umweltrelevante Maßnahmen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Nach den §§ 13 und 15 (1) BNatSchG sind vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen. Nach § 1a (2) BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umge-
gangen werden (Bodenschutzklausel) sowie die Umnutzung von landwirtschaftlichen, als 
Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen auf den notwendigen Umfang begrenzt wer-
den (Umwidmungssperrklausel). Für die vorliegende Planung ist festzuhalten, dass sich die 
Ausweisung der Wohngebiete auf einen Bereich beschränkt, der auf Ebene der vorbereiten-
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den Bauleitplanung (wirksamer Flächennutzungsplan) bereits als Wohnbaufläche dargestellt 
wird.  

Der im Plangebiet gelegene Fichtenforst wird als Fläche für Wald festgesetzt und kann somit 
erhalten bleiben. Zur Durchgrünung des Plangebietes werden im westlichen Plangebietsteil 
öffentliche Grünflächen festgesetzt, entlang der östlichen Plangebietsgrenze ist auf den 
Baugrundstücken eine Rotbuchen-Schnitthecke als geschlossene Sichtschutzpflanzung an-
zulegen. Weiterhin sind mindestens 10 % der Grundstücksflächen mit naturraumtypischen 
Gehölzen zu bepflanzen und je Grundstück soll mindestens ein hochstämmiger naturraum-
typischer Laubbaum gepflanzt werden.  

Die anfallenden Oberflächenabflüsse werden in einem vorhandenen Regenrückhaltebecken 
südlich des Plangebietes retendiert und auf den natürlichen Abfluss gedrosselt der Vorflut 
zugeleitet. 

Während der Bautätigkeiten sind zum Erhalt vorgesehene und angrenzende Gehölze vor 
negativen baubedingten Auswirkungen zu schützen. Im Zuge der Baumaßnahmen sind die 
DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“, die RAS-LP4 „Richtlinien für die Anlage von 
Straßen, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaß-
nahmen“ sowie die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Baumpflege“ (ZTV-Baumpflege) in der jeweiligen aktuellen Fassung zu berücksichtigen, um 
möglichen Schäden im Borken- und Wurzelbereich der Bäume vorzubeugen. 

Vorab vom Beginn der Erschließungsarbeiten muss die Stadt- und Kreisarchäologie Osnab-
rück informiert werden, um diese in Form archäologischer Prospektionen begleiten zu kön-
nen. Ggf. hat anschließend die vollständige Ausgrabung und Dokumentation von dabei an-
getroffenen archäologischen Fundstellen zu erfolgen. 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 
können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 
werden, sind diese gemäß § 14 Nds. Denkmalschutzgesetz meldepflichtig und müssen der 
Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Osnabrück unverzüglich gemeldet werden. 
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und 
Fundstellen sind gemäß § 14 Nds. Denkmalschutzgesetz bis zum Ablauf von 4 Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn 
nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 

Maßnahmen zum Artenschutz 

Die Belange des besonderen Artenschutzes werden in einem Artenschutzbeitrag dargestellt 
(sh. Kap. 11.4). Es sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG zu 
beachten. Diese gelten unmittelbar und unabhängig vom Satzungsbeschluss des Bebau-
ungsplanes auch für alle nachgeschalteten Genehmigungsebenen (also auch bei Bauan-
trag). Im Ergebnis des Artenschutzbeitrages lässt sich festhalten, dass die Erfüllung der ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach derzeitiger Einschätzung unter Beachtung 
folgender Vermeidungsmaßnahmen vermieden werden kann: 

• Die erste Inanspruchnahme des Bodens (Baufeldräumung, Abschieben von (vegetati-
onsbedecktem) Oberboden, Beseitigung sonstiger Vegetationsstrukturen etc.) muss in-
nerhalb des Zeitraumes vom 01. September bis zum 28. Februar erfolgen. Für den Fall, 



Gemeinde Bippen, Bebauungsplan Nr. 34 „Bippen Nord-West II“ – Umweltbericht 29 / 60 

 

H:\BIPPEN\221265\TEXTE\UP\ubr_asb221011.docx  

dass diese Maßnahmen außerhalb des vorgenannten Zeitraumes erfolgen sollen, sind 
die betroffenen Bereiche / Strukturen unmittelbar vor dem Eingriff durch eine fachkundige 
Person (z. B. Umweltbaubegleitung) hinsichtlich des Vorkommens von aktuell besetzten 
Vogelnestern zu überprüfen. Beim Feststellen von aktuell besetzten Vogelnestern ist die 
Untere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

• Auf eine nächtliche Beleuchtung angrenzender Gehölzbestände (direktes Anstrahlen) ist 
dauerhaft zu verzichten. Grundsätzlich sind die Lichtimmissionen auf ein unbedingt not-
wendiges Maß zu reduzieren und die Beleuchtung zielgerichtet und möglichst insekten-
freundlich zu wählen (z. B. Ausrichtung des Lichtkegels nach unten, Minimierung von 
Streulicht, Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln mit geringem UV-Anteil). 

 

Maßnahmen zur Kompensation (Ausgleich/Ersatz) 

Die Grundlage der Bewertung stellt das „Osnabrücker Kompensationsmodell“ (LK OSNAB-

RÜCK, CLOPPENBURG, VECHTA 2016) dar. Eine Ermittlung der Eingriffs- und geplanten Flä-
chenwerte befindet sich im Anhang dieses Umweltberichtes (vgl. Kap. 11.3).  
 
Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

Gemäß § 15 BNatSchG sind vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch geeignete Maßnahmen aus-
zugleichen. Ein Eingriff gilt als ausgeglichen, wenn nach seiner Beendigung keine erhebli-
chen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts zurückbleiben und das 
Landschaftsbild wiederhergestellt bzw. neu gestaltet ist. Für innerhalb des Plangebietes nicht 
ausgeglichene Teile sind weitere Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 
planerisch vorzusehen.  
 
Innerhalb des Plangebietes sind folgende Maßnahmen vorgesehen:  
 
Grünflächen im Wohngebiet / Hausgärten Wertfaktor 1,0 
Bei einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und einer allgemein möglichen GRZ-
Überschreitung um bis zu 50 % können ca. 60 % der überbaubaren Gebiete versiegelt wer-
den. Die restlichen Flächen (40 %) sind somit als Grünflächen vorgesehen. Diese Grünflä-
chen sind als Hausgärten zu bewerten, die sich durch intensiv gepflegte Beet- und Rasenflä-
chen sowie vielfach nicht heimische Ziersträucher und Bäume charakterisieren. Die Flächen 
erhalten den Wertfaktor 1,0.  
 
Öffentliche Grünflächen Wertfaktor 1,0 
Innerhalb des Plangebietes wird eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Spielplatz“ festgesetzt. Diese Fläche wird aufgrund ihrer geplanten Nutzung, in Anlehnung 
an durchschnittlich ausgeprägte Grünflächen in Wohngebieten, mit dem Wertfaktor 1,0 be-
wertet. 
Die öffentlichen Grünflächen ohne weitere Festsetzungen erhalten, analog zu den Grünflä-
chen innerhalb der Wohngebiete und dem Spielplatz, ebenfalls den Wertfaktor 1,0. 
 
Fläche für Wald Erhalt (Wertfaktor 1,8 / 1,5) 
Der im südwestlichen Plangebietsteil gelegene Fichtenforst wird als Fläche für Wald festge-
setzt und kann somit erhalten bleiben. Bei den entlang der westlichen und südlichen Grenze 
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des Fichtenforstes verlaufenden Grabenabschnitten wird davon ausgegangen, dass diese 
innerhalb der Fläche für Wald erhalten bleiben können. 
 
Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 

Die o.g. Maßnahmen im Plangebiet reichen nicht aus, um die Beeinträchtigungen in dem 
Schutzgutbereich Tiere und Pflanzen vollständig zu kompensieren. Nach Bilanzierung von 
Eingriff und Ausgleich im Plangebiet verbleibt ein ökologisches Defizit von 13.982 Wert-
einheiten (vgl. Kap. 11.3.3). 
Eine Kompensation des Defizits ist nur über eine ökologische Aufwertung anderer Flächen 
und Elemente der freien Landschaft zu gewährleisten. Es sollen entsprechend der Vorgaben 
des § 15 BNatSchG die durch den Eingriff zerstörten Funktionen und Werte des Naturhaus-
haltes oder Landschaftsbildes an anderer Stelle in ähnlicher Art und Weise wiederhergestellt 
werden. Bei der Maßnahmenplanung sind § 15 Abs. 2 BNatSchG (Maßnahmen in Schutzge-
bieten bzw. der WRRL) und Abs. 3 (Berücksichtigung agrarstruktureller Belange) zu berück-
sichtigen.  
 
Die Gemeinde weist geeignete Flächen für externe Kompensationsmaßnahmen auf folgen-
den Flächen nach: 
 
- Gemarkung Bippen, Flur 1, Flurstück 104/2 
- Gemarkung Bippen, Flur 1, Flurstück 497/2 
- Gemarkung Bippen, Flur 3, Flurstück 118/18  
- Gemarkung Bippen, Flur 2, Flurstücke 365/1, 361/1 
- Gemarkung Bippen, Flur 1, Flurstücke 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5 
 
Durch den Nachweis von 14.229 Werteinheiten auf den o.g. Flächen (vgl. Kap. 11.3.4) kann 
das Defizit des vorliegenden Bebauungsplanes vollständig kompensiert werden.  
Die Beeinträchtigungen innerhalb des Schutzgutes Tiere und Pflanzen der Naturschutz-
gesetzgebung werden somit vollständig kompensiert. 
 
 

6 Monitoring  

Überwachung (Monitoring) erheblicher Auswirkungen 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 
(s.o.) verbleiben keine Auswirkungen, die als erheblich nachteilig im Sinne des BauGB / 
UVPG zu bezeichnen wären. Gesonderte Überwachungsmaßnahmen bzgl. bekannter 
Auswirkungen sind daher nicht erforderlich. Bzgl. der festgesetzten 
Kompensationsmaßnahmen wird die Gemeinde folgende Kontrollen vor Ort durchführen: 
- direkt nach der Durchführung der Maßnahmen 
- drei Jahre nach Realisierung der Planung 
- danach im Abstand von jeweils 10 Jahren für die gesamte Dauer des Eingriffs3. 
 

 
3  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen für die gesamte Dauer des Eingriffs Wirkung entfalten. [OVG Lüneburg, Urteil 

v. 14.09.2000, NuR 2001, S. 294 ff.]  
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Die Gemeinde Bippen wird die, durch die an der Planung beteiligten Behörden nach § 4 
Abs. 3 BauGB weitergereichten Informationen über erhebliche, insbesondere unvorhergese-
hene nachteilige Umweltauswirkungen zur Kenntnis nehmen. Diese Informationen werden, 
falls erforderlich, Grundlage für Umfang, Untersuchungstiefe, Methode und festzulegende 
Untersuchungsabstände für möglicherweise weitere Kontrollen sein.  
 
 

7 Status-Quo-Prognose (Nichtdurchführung der Planung) 

Bei Nichtdurchführung der Planung (vollständiger Verzicht der Umsetzung) würde die im 
Plangebiet dominierende landwirtschaftliche Nutzung zukünftig fortgeführt werden und eine 
Erweiterung des angrenzenden Siedlungsbereiches ausbleiben. Damit könnten die vorhan-
denen Freiflächen ihre Freiraumfunktionen u. a. als Lebensraum für Tiere und Pflanzen wei-
terhin wahrnehmen. Des Weiteren würde eine weitere Versiegelung bzw. Überbauung von 
Boden (u.a. eines Plaggeneschs) und der damit einhergehende Verlust von Infiltrationsraum 
etc. ausbleiben. Im wirksamen Flächennutzungsplan wird der Bereich der geplanten Wohn-
gebiete jedoch bereits als Wohnbaufläche dargestellt. Eine spätere Bebauung des Plange-
bietes könnte daher auch bei Nichtdurchführung der hier vorliegenden Planung nicht voll-
ends ausgeschlossen werden. 
 
 

8 Darstellung der wichtigsten geprüften Alternativen aus Umweltsicht 

Nach § 15 (1) BNatSchG sind Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu vermeiden. 
Dazu zählt auch die Prüfung von zumutbaren Alternativen des mit dem Eingriff verfolgten 
Zweckes am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft. Für den vorliegenden Bebauungsplan ist festzuhalten, dass der Geltungsbereich 
gegenüber dem Vorentwurf im östlichen Randbereich verkleinert worden ist, da die dort ge-
planten Wohngebiets-Flächen außerhalb der im wirksamen Flächennutzungsplan dargestell-
ten Wohnbaufläche gelegen hätten. Dadurch hat sich die geplante Flächeninanspruchnahme 
und der mit der Versiegelung einhergehende Verlust an Bodenfunktionen und Infiltrations-
raum etc. verringert. Darüber hinaus wurden für den vorliegenden Bebauungsplan keine wei-
teren Alternativen geprüft, die über die in Kap. 5 genannten Maßnahmen zur Reduzierung 
von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft innerhalb des Plangebietes hinausgehen. 
Planungsalternativen (z. B. alternative Bebauungskonzepte), die zu einer weiteren 
Reduzierung von Eingriffen in Natur und Landschaft führen würden, liegen nicht vor. 
 
 

9 Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Es traten keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben auf. 
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10 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Nach § 2a BauGB (i.d.F. vom 3. November 2017) hat die Gemeinde im Aufstellungsverfah-
ren dem Entwurf des Bauleitplans eine Begründung beizufügen. Gesonderter Bestandteil der 
Begründung ist der Umweltbericht.  
Die primäre Aufgabe des Umweltberichtes besteht darin, für Planungsträger, Träger öffentli-
cher Belange und die betroffene bzw. interessierte Öffentlichkeit, die für das Planungsvorha-
ben notwendigen umweltspezifischen Informationen so aufzuarbeiten, dass die Aus-
wirkungen des Vorhabens auf die Umwelt zusammenfassend dargestellt werden.  
Die Inhalte des Umweltberichtes ergeben sich aus dem § 2a des Baugesetzbuches. 
 
Gesamthafte Beurteilung: 
Die geplante Ausweisung eines Wohngebietes inkl. dazugehöriger Erschließungsstraßen 
und Grünflächen am nördlichen Siedlungsrand von Bippen führt insbesondere zu einer 
Überplanung einer Ackerfläche. Ein im Südwesten des Plangebietes gelegener Fichtenforst 
wird als Fläche für Wald festgesetzt und kann daher erhalten bleiben.  

Für das Plangebiet wurde eine schutzgutbezogene Bestandserfassung und -bewertung 
durchgeführt. Des Weiteren wurde prognostiziert, welche Auswirkungen die vorliegende 
Planung auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild hat. Die schwerwiegendsten 
Beeinträchtigungen aus naturschutzfachlicher Sicht sind die Eingriffe in die 
Lebensraumfunktionen bzw. den Biotoptypen-Bestand sowie der Verlust von 
Bodenfunktionen (u.a. Plaggenesch-Vorkommen) und Infiltrationsraum 
(Versickerungsflächen für Niederschlag) durch die geplante Flächeninanspruchnahme und 
Versiegelung. Darüber hinaus bedingt das geplante Wohngebiet eine fortschreitende 
Neustrukturierung des Landschaftsbildes, da sich die Wohnbebauung weiter in die offene 
Landschaft ausdehnt und die vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen ersetzt. Die 
Beeinträchtigungen können durch verschiedene Maßnahmen (z.B. Festsetzungen zur 
Durchgrünung des Plangebietes) zumindest reduziert werden.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das anhand des „Osnabrücker 
Kompensationsmodells“ ermittelte Defizit von 13.982 Werteinheiten durch einen Nachweis 
von Werteinheiten über Maßnahmen im Gemeindegebiet (sh. Kap. 11.3.4) vollständig 
kompensiert wird. 

Es sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG zu beachten. Diese 
gelten unmittelbar und auch für alle nachgeschalteten Genehmigungsebenen (also auch bei 
Bauantrag). Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1) 
BNatSchG erfolgt auf der Grundlage einer Brutvogel-Erfassung mit einem reduzierten Unter-
suchungsumfang aus dem Jahre 2022 sowie einer Relevanzprüfung weiterer potentiell be-
troffener Arten/Artgruppen (Artenschutzbeitrag, sh. Kap. 11.4). Um die Erfüllung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden, sind die formulierten 
„Maßnahmen zum Artenschutz“ einzuhalten (sh. Kap. 5). Unter Beachtung dieser Maßnah-
men ist nach derzeitiger Einschätzung keine Erfüllung der artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände zu erwarten. 
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11 Anhang 

11.1 Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf die Umweltgüter 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf Tiere und Pflanzen: 
 Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen 
 Funktionsverlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen durch z.B. Nutzungsänderung, 

Lebensraumzerschneidungen oder emissionsbedingte Beeinträchtigungen wie Schadstoffe, 
optische sowie akustische Störreize 

 Beeinträchtigung von Schutzgebieten und -objekten (Naturschutzgesetzgebung) 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf die Biologische Vielfalt: 
 Überplanung oder Beeinträchtigung von Arten oder Biotopen der Roten Listen 
 Überplanung oder Beeinträchtigung von streng geschützten Arten nach BNatSchG 
 Zerstörung oder Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen oder -beziehungen 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf Boden, Wasser, Klima, Luft: 
 Verlust aller Bodenfunktionen durch Versiegelung 
 Funktionsverlust von Bodenbereichen – speziell mit besonderer Bedeutung – durch Überpla-

nung oder Schadstoffeintrag 
 Mobilisierung von Schadstoffen durch Inanspruchnahme belasteter Flächen (Altlasten, Depo-

nien usw.) 
 Beeinträchtigung von Oberflächengewässern – speziell mit besonderer Bedeutung – durch 

Verlust, Verlegung, Veränderung, Einleitung oder Schadstoffeintrag 
 Beeinträchtigung von grundwasserspezifischen Funktionsbereichen – speziell mit besonderer 

Bedeutung – durch Versiegelung, GW-Absenkung, Anstau, Umleitung oder Schadstoffeintrag 
 Beeinträchtigung von Schutzausweisungen nach Niedersächsischem Wassergesetz 
 Beeinträchtigung von bedeutsamen Flächen der Kalt- oder Frischluftentstehung durch Ver-

siegelung, sonstige Überplanung oder Schadstoffeintrag 
 Beeinträchtigung von klimatisch oder lufthygienisch wirksamen Abfluss- oder Ventilations-

bahnen durch Schaffung von Barrieren oder Schadstoffeintrag 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf die Landschaft: 
 Überplanung von Bereichen mit bedeutsamen Landschaftsbildqualitäten (inkl. der natürlichen 

Erholungseignung) bzw. von kulturhistorischen oder besonders landschaftsbildprägenden 
Strukturelementen 

 Beeinträchtigung von Bereichen mit bedeutsamen Landschaftsbildqualitäten (inkl. der natürli-
chen Erholungseignung) durch Verlärmung, Zerschneidung oder visuelle Überprägung 

 Beeinträchtigung von landschaftsbildspezifischen Schutzgebieten oder -objekten 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf den Menschen: 
 Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit durch Emissionen 
 Verlust oder Funktionsverlust von Wohn- und/oder Wohnumfeldflächen (siedlungsnaher Frei-

raum) 
 Verlust oder Funktionsverlust von bedeutsamen Flächen der Freizeit- bzw. Tourismusinfra-

struktur 
 Auswirkungen auf die Bevölkerung insgesamt 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf Kultur- und Sachgüter: 
 Beeinträchtigung geschützter Denkmäler oder sonstiger schützenswerter Objekte / Bauten 

z.B. durch Verlust, Überplanung, Verlärmung, Beschädigung (Erschütterungen, Schadstoffe) 
 Beeinträchtigung von Sachgütern durch Überplanung 
 
Anfälligkeit der Schutzgüter aufgrund von Unfällen oder Katastrophen 
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11.3 Eingriffs- und Kompensationsermittlung 

Die Bewertung der vorhandenen Biotoptypen und die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung er-
folgt anhand des Osnabrücker Kompensationsmodells (LK OSNABRÜCK, CLOPPENBURG, 
VECHTA 2016). Die Biotoptypenerfassung und -beschreibung erfolgt in Kap. 3.2. Für das 
Kompensationsmodell relevante Eingriffsangaben sind insbesondere dem Kap. 1.3 und der 
Auswirkungsprognose (Kap. 4.2) zu entnehmen. 
 
 

11.3.1  Eingriffsflächenwert 

Der Eingriffsflächenwert ergibt sich aus der Multiplikation der einzelnen Flächengrößen mit 
dem jeweiligen Wertfaktor. 
 

Bestand / Biotoptypen 
Flächen-

größe (m²) 

Wertfaktor 

(WF) 

Eingriffs-
flächen-

wert (WE)  

1.22.1 Fichtenforst (WZF) 2.005 1,8 3.609 

4.13.3 Nährstoffreicher Graben / 10.4 Halbruderale 
Gras- und Staudenflur (FGR/UH) 

265 1,5  398 

11.1a Acker (A), mit Plaggenesch 7.660 1,2 9.192 

11.1b Acker (A) 13.840 1,0 13.840 

13.1.11 Weg / 12.1 Scher- und Trittrasen (OVW/GR) 10 1,0   10 

Gesamt: 23.780  27.049 

 
 
Insgesamt ergibt sich ein Eingriffsflächenwert von 27.049 Werteinheiten.  
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11.3.2  Geplanter Flächenwert 

Den innerhalb des Plangebietes vorgesehenen Flächen können folgende Wertfaktoren zu-
geordnet werden:  
 
Übersicht der geplanten Maßnahmen 

Maßnahme 
Flächen-

größe (m²) 

Wertfaktor 

(WF) 

Geplanter 
Flächen-
wert (WE)  

Allgemeine Wohngebiete (GRZ 0,4 zzgl. Überschreitung); 
Gesamtfläche 16.270 m², davon 

0 0 0 

- Versiegelung (60 %) 9.762 0 0 

- Grünflächen (40 %) 6.508 1,0 6.508 

Straßenverkehrsflächen 2.465 0 0 

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung: Fuß- u. Radweg 155 0 0 

Öffentliche Grünflächen (Spielplatz) 2.755 1,0 2.755 

Fläche für Wald 0 0 0 

- Erhalt Fichtenforst 2.005 1,8 3.609 

- Erhalt Graben 130 1,5 195 

Gesamt: 23.780  13.067 

 
Im Plangebiet wird ein geplanter Flächenwert von 13.067 Werteinheiten erzielt. 
 
 

11.3.3  Ermittlung des Kompensationsdefizits 

Zur Ermittlung des Kompensationsdefizits wird der Eingriffsflächenwert, der den Funktions-
verlust symbolisiert, dem Flächenwert laut Plandarstellung gegenübergestellt. 
 

Eingriffsflächenwert - Geplanter Flächenwert = Kompensationsdefizit 
     

27.049 WE - 13.067 WE = 13.982 WE 

 
Bei der Gegenüberstellung von Eingriffsflächenwert und geplantem Flächenwert wird deut-
lich, dass im Plangebiet ein rechnerisches Kompensationsdefizit von 13.982 Werteinheiten 
besteht.  
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11.3.4  Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 

Eine Kompensation des Defizits ist nur über eine ökologische Aufwertung anderer Flächen 
und Elemente der freien Landschaft zu gewährleisten. Es sollen entsprechend der Vorgaben 
des § 15 BNatSchG die durch den Eingriff zerstörten Funktionen und Werte des Naturhaus-
haltes oder Landschaftsbildes an anderer Stelle in ähnlicher Art und Weise wiederhergestellt 
werden. 
 
Für die externe Kompensation stehen folgende Flächen zur Verfügung: 
 
Gehölzpflanzung zwischen Friedhof und Baugebiet 

Gemarkung Bippen, Flur 1, Flurstück 104/2 

 
Bestand WF Flächengröße 

(m²) 
Maßnahme WF Aufwert-

ung 
Generierte 
WE* 

Ackerbrache mit 
Blühstreifen (An) 

1,2 ca. 3.145  Pflanzung von Ge-
hölzen zwischen 
Friedhof und Bau-
gebiet 

2,2 1,0 3.145 

Summe  3.145    Summe 3.145 
* Nach Osnabrücker Modell; LANDKREIS OSNABRÜCK (2016) 

 
 

  
Abb.: Ackerbrache mit Blühstreifen    Abb: Ackerbrache mit Blühstreifen 

 
Maßnahmenbeschreibung: Anpflanzung heimischer Laubbäume sowie Strauchgruppen 
Auf einer etwa 0,3 ha großen Ackerbrachfläche sind heimische Laubbäume sowie Strauch-
gruppen zu pflanzen. Eine Strauchgruppe ist auf einem Bereich von etwa 50 m² mit einem 
Pflanzabstand von etwa 1 x 1m anzulegen. Die Bäume sind als Hochstämme mit einem 
Pflanzabstand von 8 bis 15 m zu pflanzen. Die Baumpflanzungen besitzen neben der allge-
meinen ökologischen Funktion von Bäumen (CO2-Austausch, positive Wirkung a. d. Klein-
klima, Beschattung, etc.) ebenfalls eine abschirmende Wirkung auf den angrenzenden 
Friedhof. Die Maßnahmen sind über ein Monitoring zu begleiten. Wertfaktor 2,2. 
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Gehölzpflanzung an der Schockländer Straße  

Gemarkung Bippen, Flur 1, Flurstück 497/2 
 

Bestand WF Flächengröße 
(m²) 

Maßnahme WF Aufwert- 
ung 

Generierte 
WE* 

Ackerbrache (An) 1,1 ca. 5.189 Pflanzung von Ge-
hölzen 

2,2 1,1 5.708 

Summe  5.189    Summe 5.708 
* Nach Osnabrücker Modell; LANDKREIS OSNABRÜCK (2016) 

 

  
Abb.: Ackerfläche      Abb: Ackerbrache 

 
Maßnahmenbeschreibung: Anpflanzung heimischer Laubbäume sowie Strauchgruppen 
Auf einer etwa 0,5 ha großen Ackerbrachfläche sind heimische Laubbäume sowie Strauch-
gruppen zu pflanzen. Eine Strauchgruppe ist auf einem Bereich von etwa 50 m² mit einem 
Pflanzabstand von etwa 1 x 1m anzulegen. Die Bäume sind als Hochstämme mit einem 
Pflanzabstand von 8 bis 15 m zu pflanzen. Die Baumpflanzungen besitzen neben der allge-
meinen ökologischen Funktion von Bäumen (CO2-Austausch, positive Wirkung a. d. Klein-
klima, Beschattung, etc.) ebenfalls eine abschirmende Wirkung auf den angrenzenden 
Friedhof. Die Maßnahmen sind über ein Monitoring zu begleiten. Wertfaktor 2,2. 
 
 
Gehölzpflanzung an der Ankumer Straße 

Gemarkung Bippen, Flur 3, Flurstück 118/18 
 
Bestand WF Flächengröße 

(m²) 
Maßnahme WF Aufwert- 

ung 
Generierte 
WE* 

Intensivgrünland 
(GI) 

1,2 ca. 2.448 Pflanzung von Ge-
hölzen 

2,2 1,0 2.448 

Summe  2.448    Summe 2.448 
* Nach Osnabrücker Modell; LANDKREIS OSNABRÜCK (2016) 
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Abb.: Intensivgrünland     Abb.: Intensivgrünland 

 
Maßnahmenbeschreibung: Anpflanzung heimischer Laubbäume sowie Strauchgruppen 
Auf einer etwa 0,25 ha großen Intensivgrünlandfläche sind heimische Laubbäume sowie 
Strauchgruppen zu pflanzen. Eine Strauchgruppe ist auf einem Bereich von etwa 50 m² mit 
einem Pflanzabstand von etwa 1 x 1m anzulegen. Die Bäume sind als Hochstämme mit ei-
nem Pflanzabstand von 8 bis 15 m zu pflanzen. Die Baumpflanzungen besitzen neben der 
allgemeinen ökologischen Funktion von Bäumen (CO2-Austausch, positive Wirkung a. d. 
Kleinklima, Beschattung, etc.) ebenfalls eine abschirmende Wirkung auf den angrenzenden 
Friedhof. Die Maßnahmen sind über ein Monitoring zu begleiten. Wertfaktor 2,2. 
 
 
Blühwiesen Zum Kreuzberg 

Gemarkung Bippen, Flur 2, Flurstücke 365/1 und 361/1 
 
Bestand WF Flächengröße 

(m²) 
Maßnahme WF Aufwert- 

ung 
Generierte 
WE* 

Artenarmer 
Scherrasen 

1,0 ca. 1.430 Anlage von Blüh-
wiesen 

2,0 1,0 1.430 

Summe  1.430    Summe 1.430 
* Nach Osnabrücker Modell; LANDKREIS OSNABRÜCK (2016) 

 

  
Abb.: Artenarmer Scherrasen     Abb.: Artenarmer Scherrasen 

 
Maßnahmenbeschreibung: Anlage von Blühwiesen „Zum Kreuzberg“  
Auf zwei Grünflächen neben der Straße „Zum Kreuzberg“ ist eine flächige Einsaat mit einer 
für den Naturraum geeigneten und auf den Standort abgestimmten Saatgutmischung für 
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Blühsäume vorgesehen. Die Fläche ist extensiv zu bewirtschaften, damit sich artenreiche 
Blühsäume entwickeln können. Eine Mahd/Beweidung ist frühestens ab dem 15. Juni vorzu-
nehmen. Das Mahdgut muss von der Fläche abgeräumt werden. Der Einsatz von Düngemit-
tel und Pestiziden ist unzulässig. Wertfaktor 2,0. 
 
 
Streuobst Zum Mühlenteich  

Gemarkung Bippen, Flur 1, Flurstücke 551/1, 551/2, 551/3, 551/4 und 551/5 
 
Bestand WF Flächengröße 

(m²) 
Maßnahme WF Aufwert- 

ung 
Generierte 
WE* 

Halbruderale 
Gras- und Stau-
denflur (UH) 

1,2 ca. 1.498 Pflanzung von 
Obstbäumen ent-
lang einer Straße 

2,2 1,0 1.498 

Summe  1.498    Summe 1.498 
* Nach Osnabrücker Modell; LANDKREIS OSNABRÜCK (2016) 

 

  
Abb.: Halbruderale Gras- und Staudenflur   Abb.: Halbruderale Gras- und Staudenflur 

 
Maßnahmenbeschreibung: Pflanzung von Obstbäumen entlang der Straße „Zum Müh-
lenteich“  
Entlang der Straße „Zum Mühlenteich“ - auf der westlichen Seite - ist die Pflanzung regional-
typischer Obst-Hochstammbäume im Abstand von min. 8 m vorgesehen. Keine Pflanzen-
schutzmittel, keine Düngung, nur im Einzelfall dem Entwicklungsziel angepasste Erhaltungs-
düngung mit Wirtschaftsdünger, 1-3-schürige Mahd, Pflegeschnitt der Obstbäume. Wertfak-
tor 2,2. 
 
  



Gemeinde Bippen, Bebauungsplan Nr. 34 „Bippen Nord-West II“ – Umweltbericht 44 / 60 

  ANHANG 

H:\BIPPEN\221265\TEXTE\UP\ubr_asb221011.docx  

Durch die Maßnahmen können insgesamt 14.229 Werteinheiten (WE) generiert werden. 
 
Fläche Flächengröße mögliche Aufwertung 
Fläche 1  
Gemarkung Bippen, Flur 1, Flurstück 104/2 

3.145 m² 3.145 WE 

Fläche 2 
Gemarkung Bippen, Flur 1, Flurstück 497/2 

5.189 m² 5.708 WE 

Fläche 3 
Gemarkung Bippen, Flur 3, Flurstück 118/18  

2.448 m² 2.448 WE 

Fläche 4 
Gemarkung Bippen, Flur 2, Flurstücke 365/1, 361/1 

1.430 m² 1.430 WE 

Fläche 5 
Gemarkung Bippen, Flur 1, Flurstücke 551/1, 
551/2, 551/3, 551/4, 551/5 

1.498 m² 1.498 WE 

Summe 13.710 m² 14.229 WE 
 
Das durch den Bebauungsplan entstehende naturschutzfachliche Defizit in Höhe von 13.892 
Werteinheiten (WE; vgl. Kap. 11.3.3) kann somit vollständig abgedeckt werden. 
 
Insgesamt betrachtet, verbleiben keine Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt oder das 
Landschaftsbild. 
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11.4 Artenschutzbeitrag (ASB) 

11.4.1  Rechtliche Grundlagen 

Durch die Novellierungen des Bundesnaturschutzgesetzes vom 12.12.2007 und 29.07.2009 
(1.3.2010 in Kraft) wurde das deutsche Artenschutzrecht an die europarechtlichen Vorgaben 
angepasst. Vor diesem Hintergrund müssen die Artenschutzbelange bei allen Bauleitplanver-
fahren und baurechtlichen Genehmigungsverfahren beachtet werden, sie gelten unmittelbar 
und unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung.  
Zu einem Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Verbote kann es erst durch die Verwirk-
lichung einzelner Bauvorhaben kommen, da noch nicht der Bauleitplan, sondern erst das 
Vorhaben selbst die verbotsrelevante Handlung darstellt. Dennoch ist bereits im Bauleitplan-
verfahren zu ermitteln und zu beurteilen, ob die vorgesehenen Festsetzungen auf unüber-
windbare artenschutzrechtliche Hindernisse treffen, da in diesem Fall der Bebauungsplan 
nicht vollzugsfähig und damit nichtig wäre.  
Die Bestimmungen des nationalen sowie internationalen Artenschutzes werden über die Pa-
ragraphen 44 und 45 BNatSchG4 erfasst. Dabei wird unterschieden zwischen besonders und 
streng geschützten Arten. In § 7 Abs.2 BNatSchG wird definiert, welche Tierarten welchem 
Schutzstatus zugeordnet werden.5  
 

Europäische Vogelarten  
-besonders u. z.T. 
streng geschützt- 

FFH-Anhang IV-Arten 
-streng geschützt - 

 
§ 44 (1) BNatSchG → Verbotstatbestände 
Der § 44 BNatSchG befasst sich mit Verbotsvorschriften in Bezug auf besonders und auf 
streng geschützte Arten. Hinsichtlich der Zulassung von Eingriffen sind die Zugriffsverbote 
des Abs. 1 von Bedeutung. Dort heißt es: 

„Es ist verboten, Adressaten der Zugriffsverbote: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzu-
stellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören, 

 besonders 
geschützte 
Arten 

 Individuen-
bezug (Tier-
art) 

   
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der eu-

ropäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 

 streng  
geschützte 
Arten 

 Europäische 
Vogelarten 

 mittelbar: Po-
pulations-
bezug 
(Tierart) 

   

 
4  In der Fassung vom 29.07.2009, BGBL. I S. 2542 (Inkrafttreten am 01.03.2010)  
5  Die besonders geschützten Arten sind aufgeführt in: 

 Anhang A und B der Verordnung EG Nr.338/97 (EG-Artenschutzverordnung)  Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und 
 Anlage 1, Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung 

Darüber hinaus zählen zu den besonders geschützten Arten alle europäischen Vogelarten. 
Die streng geschützten Arten, als Teilmenge der besonders geschützten Arten, sind aufgeführt in: 
 Anhang A der Verordnung EG Nr.338/97 (EG-Artenschutzverordnung) 
 Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) 
 Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung 
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 

 besonders 
geschützte 
Arten 

 spezielle Le-
bensstätten 
(Tierart) 

   
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

 besonders 
geschützte 
Arten 

 Individuen-
bezug (Pflan-
zenart) 

 
§ 44 (5) BNatSchG → Freistellung von den Verbotstatbeständen 
Nach § 44 (5), Satz 5 sind die national besonders geschützten Arten (und darunter fallen 
auch die streng national geschützten Arten) von den Verbotstatbeständen bei Planungs- und 
Zulassungsvorhaben pauschal freigestellt. Die Verbotstatbestände gelten demnach aus-
schließlich für FFH-Anhang-IV-Arten, die europäischen Vogelarten und für Arten, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG aufgeführt sind.   
Nach § 44 (5), Sätze 2-3 sind die Verbotstatbestände nach § 44 (1), Nr. 3 und im Hinblick auf 
damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tierarten nach Nr.1 aber 
nur relevant, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht erhalten bleibt. Ge-
gebenenfalls lassen sich diese Verbote durch artenschutzrechtliche Vermeidungs-
maßnahmen abwenden. Dies schließt die sog. „vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen“ (<-> 
CEF-Maßnahmen gem. Europäischer Kommission) nach § 44 (5), Satz 3 mit ein. 
 
§ 45 BNatSchG → Ausnahme 
Liegen Verbotstatbestände vor, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde im Einzelfall 
Ausnahmen zulassen; dies wird in Abs.7 geregelt.  
Ausnahmen können zugelassen werden: „ 
1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger wirtschaft-

licher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-
cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-
lich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert. (...).“ 
(ebd.)  
 
Der § 45 Abs.7 BNatSchG führt u.a. zu einer Vereinheitlichung der Ausnahmevoraussetzun-
gen für europäische Vogelarten und die Anhang-IV-FFH-Arten.   
Die drei grundsätzlichen Ausnahmevoraussetzungen sind: 
• öffentliches Interesse / zwingende Gründe [§ 45, Abs.7, Nr. 4 und 5], 

• es existieren keine zumutbaren Alternativen und 

• der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert sich nicht. 
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Zum letztgenannten Punkt können im Rahmen des Ausnahmeverfahrens spezielle „Kom-
pensatorische Maßnahmen“ durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um die von der 
Europäischen Kommission vorgeschlagenen „Compensatory Measures“, im Gegensatz zu 
den sog. CEF-Maßnahmen (s.o.). 
 
METHODISCHER ABLAUF → spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
Die grundlegenden, methodischen Arbeitsschritte einer artenschutzrechtlichen Prüfung sind: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

artenschutzrechtliche 
Bestandsaufnahme 

 

artenschutzrechtliche 
Wirkungsprognose 

 

artenschutzrechtliche 
Abwägung  

/ Ausnahmetatbestände 

➔ Auswahl / Festlegung der 
planungsrelevanten bzw. 
artenschutzrechtlich zu 
beachtenden Arten 
(Gebietsbetrachtung) 

➔ Plausibilitätsprüfung hin-
sichtlich möglicher Be-
troffenheiten 
(Vorhabensbetrachtung) 

➔ Festlegung des Untersu-
chungsrahmens: bspw. 
bezüglich Art-Auswahl, 
Wirkfaktoren, Beurtei-
lungskriterien oder Son-
derkartierungen (ggf. im 
Rahmen eines Scoping) 

 
 

➔ artbezogene Darstel-
lung der Betroffenheit  

➔ artbezogene Be-
schreibung der erfor-
derlichen Vermei-
dungsmaßnahmen, 
ggf. des Risikoma-
nagements (bei 
Wissens- oder 
Prognoselücken) 

➔ artbezogene Prog-
nose der artenschutz-
rechtlichen Tatbe-
stände 

 
 
 

➔ Prüfung der Voraus-
setzungen der Aus-
nahmeregelung nach 
§ 45 Abs.8 BNatSchG; 
Verbleibende 
Verbotstatbestände und 
Darlegung der 
Ausnahmevoraus-
setzungen und der spe-
ziellen „Kompensatori-
schen Maßnahmen“ 
(Compensatory  
Measures) 
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11.4.2  Vorprüfung des Artenspektrums und der Wirkfaktoren 

Bei dem Plangebiet handelt es sich vornehmlich um einen Teil ackerbaulich genutzter 
Flächen am nördlichen Ortsrand von Bippen. Am westlichen und tlw. südlichen Plangebiets-
rand verläuft ein Entwässerungsgraben, westlich davon verläuft parallel ein Grasweg von 
Norden nach Süden. Im Süden des Plangebietes lässt sich ein kleinerer Fichtenforst 
(Brusthöhendurchmesser ca. 15-25 cm) finden, dem auf der Südseite wenige Laubhölzer 
(Erlen) randlich beigemischt sind. Das Umfeld des Plangebietes wird zu größeren Teilen von 
weiteren Ackerflächen eingenommen. Westlich befinden sich zudem Intensivgrünland-
Flächen. Unmittelbar südlich des Plangebietes liegt ein Neubaugebiet (Wohngebiet / 
Bebauungsplan Nr. 31). Nordwestlich grenzt ein Feldgehölz an das Plangebiet, das im an-
grenzenden Bereich vor allem aus Holunder und Schlehen besteht, aber auch eine einzelne 
ältere Erle aufweist. Entlang der nördlichen Plangebietsgrenze verläuft ein Weg. 

Die Ortsrandlage des Plangebietes (unmittelbar angrenzende Wohngebiete mit damit ein-
hergehenden optischen Störreizen durch Licht und Bewegung, Lärm/Geräusche, usw.) sowie 
angrenzende Wege / Verkehrsflächen sind als Beeinträchtigung bzw. Vorbelastung faunisti-
scher Habitatqualitäten einzustufen. 

Eine Sichtung des Map-Servers der Niedersächsischen Umweltverwaltung6 weist darauf hin, 
dass innerhalb des Plangebietes und seines näheren Umfeldes keine avifaunistisch und 
sonstigen für die Fauna wertvolle Bereiche vorhanden sind. 

Für den südlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 31 erfolgte im Jahre 2016 eine Erfassung 
der Brutvögel. Dabei konnte ca. 300 m nördlich und westlich des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 31 der Kiebitz mit 2-3 Brutpaaren festgestellt werden. Weiterhin wurde 
ca. 400 m nordwestlich des dortigen Geltungsbereiches ein Revier der Feldlerche nachge-
wiesen. Aufgrund dieser Hinweise erfolgte in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde im Jahre 2022 eine Erfassung der Brutvögel mit einem reduzierten Untersuchungsum-
fang. 

Der vorliegende Artenschutzbeitrag wurde auf Grundlage der Ergebnisse dieser Brutvogel-
Erfassung sowie einer Relevanzprüfung weiterer potentiell betroffener Arten/Artgruppen er-
stellt. 
 
 
 
 

 
6  Map-Server des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Abgerufen am 

21.07.2022 von www.umweltkarten-niedersachsen.de 
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Abbildung 1: Blick von Norden auf das Plangebiet in Richtung des Fichtenforstes (November 2021). 

 

 
Abbildung 2: Blick vom nördlichen Plangebietsrand nach Westen (November 2021). 
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In Auswertung des Verzeichnisses besonders oder streng geschützter Arten in Niedersach-
sen7 sowie der Vollzugshinweise zum Arten- und Biotopschutz8 sind folgende Ar-
ten/Artgruppen zu berücksichtigen: 
 
Tabelle 4: Potentielles Artspektrum im Untersuchungsgebiet, Relevanzprüfung 

Art/-gruppe Schutzstatus Potentielles Vorkommen im Plangebiet 

Säugetiere 

Fledermäuse 
Alle Arten 

Anhang (II) IV 
der FFH-RL 

Der Fichtenforst weist kein besonderes Quar-
tierpotenzial auf und wird nicht überplant. Evtl. 
Nutzung des Plangebietes als 
Teil-Nahrungshabitat und Quartierpotenzial in 
umliegenden Gehölzen. 
Mögliche Betroffenheit ist zu prüfen 

Biber Anh. IV  Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet; kei-
ne Vorkommen im Raum 

Feldhamster Anh. IV Außerhalb des Verbreitungsgebietes  
(keine Funde westlich der Weser) 

Fischotter Anh. II und IV Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet; kei-
ne Vorkommen im Raum 

Haselmaus Anh. IV Fehlende Habitatausstattung in den überplanten 
Bereichen 

Europäische Vogelarten 

Alle Arten geschützt, Schwer-
punkt Arten mit besonderer 
Planungsrelevanz 

Vogelschutz-
richtlinie 

Ergebnis der Brutvogel-Erfassung: 
Nachweis von insgesamt 29 Arten, davon 
21 Arten mit dem Status „Revierinhaber“. 
Mögliche Betroffenheit ist zu prüfen 

Reptilien 
Schlingnatter Anh. IV Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet 

Zauneidechse Anh. IV Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet 

Amphibien 

Geburtshelferkröte Anh. IV 

Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet / 
keine geeigneten Fortpflanzungsgewässer; oft 
außerhalb der Verbreitungsgebiete 

Rotbauchunke Anh. II und IV 

Gelbbauchunke Anh. II und IV 

Kreuzkröte Anh. IV 

Wechselkröte Anh. IV 

Laubfrosch Anh. IV 

Knoblauchkröte Anh. IV 

Moorfrosch Anh. IV 

Springfrosch Anh. IV 

Kleiner Wasserfrosch Anh. IV 

Kammmolch Anh. II und IV 

Farn- und Blütenpflanzen 

Kriechender Sellerie Anh. IV 
Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet;  
fehlende Nachweise im Raum 

 
7  NLWKN (Hrsg.) 2008: Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten. INN 

3/2008. 
8  NLWKN (Hrsg.) 2011: Vollzugshinweise zum Schutz von Arten und Lebensräumen. Niedersächsische 

Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Hannover unveröff. 
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Art/-gruppe Schutzstatus Potentielles Vorkommen im Plangebiet 

Sumpf-Glanzkraut Anh. II und IV 
Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet;  
fehlende Nachweise im Raum 

Froschkraut Anh. II und IV Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet 

Frauenschuh Anh. II und IV 
Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet;  
fehlende Nachweise im Raum 

Schierling-Wasserfenchel Anh. II und IV Außerhalb des Verbreitungsgebietes 

Vorblattloses Leinblatt Anh. II und IV 
Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet;  
fehlende Nachweise im Raum 

Prächtiger Dünnfarn Anh. II und IV Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet 

Käfer 

Eremit / Juchtenkäfer, Osmo-
derma eremita 

Anh. II und IV 
Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet; feh-
lende Nachweise im Raum 

Großer Eichenbock / Held-
bock, Cerambyx cerdo 

Anh. II und IV 
Fehlende Habitatausstattung im Plangebiet; 
fehlende Nachweise im Raum  
(lediglich Reliktvorkommen in Niedersachsen) 

Libellen 
Große Moosjungfer Anh. II und IV  

Keine geeigneten Fortpflanzungsgewässer im 
Plangebiet; oft außerhalb der Verbreitungsgebie-
te 

Sibirische Winterlibelle Anh. IV 

Grüne Mosaikjungfer Anh. IV 

Asiatische Keiljungfer Anh. IV 

Östliche Moosjungfer Anh. IV 

Zierliche Moosjungfer Anh. IV 

Grüne Flussjungfer Anh. II und IV 

 
Schmetterlingsarten des Anhangs IV der FFH-RL kommen in Niedersachsen nur noch in 
wenigen (meist östlichen) Landesteilen vor. Artenschutzrechtlich relevante Heuschreckenar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kommen in Niedersachsen nicht vor.  
 

Im Ergebnis obenstehender Relevanzprüfung und aufgrund der Ausprägung des Plangebie-
tes sind, neben europäischen Vogelarten, Vorkommen von Fledermäusen nicht auszuschlie-
ßen. Für die Artgruppe der Brutvögel erfolgte im Jahre 2022 eine Erfassung mit einem redu-
zierten Untersuchungsumfang. Im Zuge der durchgeführten Ortsbegehungen wurden dar-
über hinaus keine konkreten Hinweise oder Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich rele-
vanter Arten festgestellt. 
 
 
Vorhabenspezifische Wirkfaktoren 
Das Plangebiet umfasst die geplante Ausweisung eines Wohngebietes mit dazugehörigen 
Erschließungsstraßen, von öffentlichen Grünflächen und einer Fläche für Wald. 
 
Grundsätzlich kann im Rahmen der Wirkungsabschätzung zwischen bau-, anlage- und be-
triebsbedingten Wirkfaktoren unterschieden werden. 
 
Baubedingt wird es zu auf die Bauzeit begrenzten Beeinträchtigungen auch im unmittelbaren 
Umfeld des Plangebietes, z. B. durch akustische und optische Störreize, Staub etc. durch die 
Bautätigkeiten kommen. Das Plangebiet ist jedoch aufgrund der angrenzenden Nutzungen 
(Siedlungsflächen mit Wohngebieten) bereits vorbelastet (Lärm, Licht usw.). 
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Anlagebedingt kommt es vor allem zu einer Überplanung eines am Ortsrand gelegenen Tei-
les ackerbaulich genutzter Flächen, der durch wohnbaulich genutzte Grundstücke inkl. dazu-
gehöriger Gartenflächen sowie Straßen und öffentliche Grünflächen ersetzt wird. Der im süd-
lichen Plangebietsteil gelegene Fichtenforst wird als Fläche für Wald festgesetzt und kann 
daher erhalten bleiben. 
 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren wie Geräusche, optische Einflüsse durch Licht oder Bewe-
gung etc. können sich auch auf das Umfeld auswirken. Bei dem Plangebiet in unmittelbarer 
Siedlungsrandlage (angrenzende Wohngebiete) handelt es sich jedoch um einen vorbelaste-
ten Bereich. Die betriebsbedingten Störungen werden sich mit Umsetzung der Planung ge-
genüber der bestehenden Situation in geringem Maße vergrößern bzw. weiter in die offene 
Landschaft ausdehnen. Die Reichweite der Wirkfaktoren aus dem geplanten Wohngebiet ist 
jedoch begrenzt. 
 
 
11.4.3  Artenschutzrechtliche Wirkungsprognose und Ableitung erforderlicher 

Maßnahmen 

11.4.3.1 Fledermäuse 

Alle in Deutschland vorkommenden Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie 
aufgeführt und daher streng geschützt. Konkrete Daten über Fledermausvorkommen im 
Plangebiet und seinem Umfeld liegen nicht vor. Der von einer Überplanung betroffenen 
landwirtschaftlich genutzten Fläche innerhalb des Plangebietes (Acker) ist nur eine unterge-
ordnete Bedeutung für Fledermäuse zuzuweisen. Der Fichtenforst im südlichen Plangebiets-
teil weist kein besonderes Quartierpotenzial auf und soll im Bebauungsplan zum Erhalt fest-
gesetzt werden (als Fläche für Wald). Ein Quartierpotenzial besteht evtl. im Bereich des 
nordwestlich angrenzenden Feldgehölzes (mindestens eine ältere Erle vorhanden) und ein-
zelner älterer Eichen unmittelbar westlich des Plangebietes. Die landwirtschaftlich genutzten 
Flächen des Plangebietes (Ackerfläche) und die Gehölzrandbereiche können zu unterschied-
lichen Jahreszeiten von verschiedenen Fledermausarten in Abhängigkeit von wechselnden 
Nahrungsressourcen ggf. als Teil-Nahrungshabitat genutzt werden. Besondere Ausstattun-
gen oder Gebietsausprägungen, die auf essentielle Teilhabitate für Fledermausarten schlie-
ßen lassen, sind hier nicht erkennbar und auch nicht zu erwarten. Nahrungshabitate ohne 
essentielle oder spezielle Funktionen fallen nicht unter das Verbot des besonderen Arten-
schutzes. 
 
Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände durch das Vorhaben 
1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG]? 
Ein Verstoß gegen § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ist im vorliegenden Fall für Fledermäuse nur zu 
erwarten, sofern besetzte Quartiere beseitigt werden sollten. Da nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine Strukturen von einer Überplanung betroffen sind, die einen potentiellen 
Quartierstandort für Fledermäuse darstellen, lässt sich eine Erfüllung des 
Verbotstatbestandes nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ausschließen. Der im Plangebiet 
gelegene Fichtenforst wird zum Erhalt festgesetzt und weist zudem kein besonderes 
Quartierpotenzial auf. 
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2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte [§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG]? 
Konkrete Daten zu Vorkommen von Fledermäusen liegen nicht vor. Unter Berücksichtigung 
der bestehenden Ausprägung und Nutzung des Plangebietes (vorwiegend Ackerflächen), 
des Erhalts des im Plangebiet gelegenen Fichtenforstes sowie des südlich bereits vorhande-
nen Wohngebietes werden nach derzeitigem Kenntnisstand erhebliche Störungen, die sich 
auf den Erhaltungszustand lokaler Populationen auswirken können, nicht erwartet. 
 
3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten 
bleibt [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5) BNatSchG]? 
Konkrete Daten zu im Plangebiet und seinem Umfeld vorhandenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten liegen nicht vor. Der innerhalb des Plangebietes gelegene Fichtenforst weist 
kein besonderes Quartierpotenzial auf und wird zum Erhalt festgesetzt. Die angrenzenden 
Gehölzbestände werden ebenfalls nicht überplant. Auf eine nächtliche Beleuchtung der Ge-
hölzbestände innerhalb des Plangebietes und seines direkten Umfeldes (direktes 
Anstrahlen) ist dauerhaft zu verzichten. Grundsätzlich sind die Lichtimmissionen auf ein 
unbedingt notwendiges Maß zu reduzieren und die Beleuchtung ist zielgerichtet und 
möglichst insektenfreundlich zu wählen (z. B. Ausrichtung des Lichtkegels nach unten, 
Minimierung von Streulicht, Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln mit 
geringem UV-Anteil). 
 
Fazit: 

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann eine Erfüllung der artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände des § 44 BNatSchG für Fledermäuse unter Berücksichtigung von Vermeidungs-
maßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit vermieden werden. 
 
 
11.4.3.2 Brutvögel 

Alle europäischen Brutvogelarten sind artenschutzrechtlich relevant. Im Vordergrund stehen 
jedoch Arten der Roten Liste und/oder ungefährdete Arten mit besonderen ökologischen An-
forderungen, koloniebrütende Vogelarten und Arten des Anhanges I der 
EU-Vogelschutzrichtlinie, als „besonders planungsrelevante Arten“. Die Festlegung bzw. 
Eingrenzung sogenannter Arten mit „besonderer Planungsrelevanz“ erfolgt hier in Anlehnung 
an das Forschungsprogramm Straßenwesen (ALBRECHT et al. 2014)9 und der Anwendung 
der RLBP (Ausgabe 2011) bei Straßenbauprojekten in Niedersachsen (NLSTBV 2011)10. 
Für den südlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 31 erfolgte im Jahre 2016 eine Erfassung 
der Brutvögel. Dabei konnte ca. 300 m nördlich und westlich des Geltungsbereiches des Be-

 
9  ALBRECHT, K., HÖR, T., HENNING, F. W., TÖPFER-HOFMANN, G. & GRÜNFELDER, C. (2014): 

Leistungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen 
Fachbeiträgen und Artenschutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 02.0332/2011/LRB im 
Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Schlussbericht 2014. 

10  Entsprechend der Ausführungen in diesen Hinweisen fallen hierunter Arten des Anhang I der VS-RL, Arten 
nach Art. 4 Abs. 2 der VS-RL, Vogelarten der Roten Liste Nds. und D mit Gefährdungsstatus 1, 2, 3 und G, 
ausgewählte Arten des Status V sowie Koloniebrüter mit mehr als 5 Paaren. Zusätzlich diejenigen Vogelarten 
die diese Kriterien nicht erfüllen, aber gemäß § 54 BNatSchG streng geschützt sind. 
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bauungsplanes Nr. 31 der Kiebitz mit 2-3 Brutpaaren festgestellt werden. Weiterhin wurde 
ca. 400 m nordwestlich des dortigen Geltungsbereiches ein Revier der Feldlerche nachge-
wiesen. Aufgrund dieser Hinweise erfolgte für den vorliegenden Bebauungsplan in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde im Jahre 2022 eine Erfassung der Brutvögel mit 
einem reduzierten Untersuchungsumfang 

 
Bestandsaufnahme 

Methodisches Vorgehen 

Um fundierte Grundlagen für eine artenschutzrechtliche Bewertung aus der Gruppe der Brut-
vögel zu erhalten, ist es notwendig, neben der Erfassung des Brutvogelbestandes, Arten mit 
„besonderer Planungsrelevanz“ mit Brutstandort und Anzahl der Brutpaare zu dokumentie-
ren. Ziel dieser speziellen Festlegung auf die Arten mit „besonderer Planungsrelevanz“ ist, 
das mögliche Vorkommen und die Betroffenheit festzustellen und dementsprechend berück-
sichtigen zu können. 

Die Brutvogel-Erfassung erfolgte in Anlehnung an die „Methodenstandards zur Erfassung der 
Brutvögel Deutschlands“ (SÜDBECK et al. 200511) (Standard-Erfassungsmethode „Revierkar-
tierung“). In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde im Jahre 2022 eine 
Brutvogel-Erfassung mit einem reduzierten Untersuchungsumfang von 
3-4 flächendeckenden Begehungen zwischen Anfang April und Anfang Mai durchgeführt. 
Der Schwerpunkt lag dabei auf der Erfassung von Vögeln des Offenlandes mit „besonderer 
Planungsrelevanz“ (im Speziellen: Feldlerche, Kiebitz).  
Die Erfassung erfolgte innerhalb des Plangebietes sowie im Wesentlichen des unmittelbaren 
Umfeldes (soweit projektspezifische Wirkungen auf die Avifauna zu erwarten sind). Hierbei 
erfolgte eine flächendeckende Erfassung aller vorkommenden Vogelarten und die Darlegung 
in einer kommentierten Artenliste mit Statusangaben der nachgewiesenen Arten (qualitativ). 
An den Begehungsterminen wurden alle akustischen und optischen Vogelbeobachtungen 
protokolliert, mit Schwerpunkt der revieranzeigenden Merkmale. 
Bei Feststellung revieranzeigender Merkmale, welche gemäß dem Methodenhandbuch „Me-
thodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ (SÜDBECK et al. 2005) die Ein-
stufung als Revier rechtfertigen, wurde dieses als ein Brutrevier (Status Revierinhaber) ge-
wertet. Hierbei erfolgte weiterhin die Differenzierung nach Brutverdacht (Bv) und Brutnach-
weis (Bn). Im Zweifelsfall wurde aufgrund der reduzierten Begehungsanzahl aus Vorsorge-
gründen bereits eine revieranzeigende Beobachtung als Revier gewertet. 
 
Die Begehungen erfolgten an folgenden Terminen: 
  

 
11  SÜDBECK, P., ANDRETZKE, H., FISCHER, S., GEDEON, K., SCHIKORE, T., SCHRÖDER, K. & SUDFELDT, C., Hrsg. 

(2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell. 
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Tabelle 5: Erfassungstermine inkl. Wetterlage 

Datum Uhrzeit Wetter 

05.04.2022 9:00 – 9:50 
Bedeckt, zumeist trocken, vereinzelt leichter Regen; leichter bis sehr 
leichter Wind; 6 °C 

13.04.2022 8:45 – 9:45 Sonnig bis leicht bewölkt; sehr leichter Wind; 13 °C bis 16 °C 

22.04.2022 6:40 – 7:40 Bewölkt; leichter Wind; 7 °C bis 8 °C 

02.05.2022 5:50 – 6:50 Leicht bewölkt; sehr leichter Wind; 6 °C 

 

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle enthält die im Untersuchungsgebiet (das Plangebiet sowie im Wesentli-
chen das unmittelbare Umfeld) nachgewiesenen Vogelarten. Im Ergebnis lässt sich festhal-
ten, dass bei den Kartierungen im Untersuchungsgebiet insgesamt 29 Vogelarten nachge-
wiesen wurden. Darunter befinden sich 21 Brutvogelarten, die den Status „Revierinhaber“ für 
die Fläche des Untersuchungsgebietes aufweisen. Von den 4 nachgewiesenen Arten mit 
„besonderer Planungsrelevanz“ weist lediglich der Bluthänfling den Status „Revierinhaber“ 
auf.  
 
Legende: 
Fettdruck = „Vogelarten mit besonderer Planungsrelevanz“12 in Anlehnung an das Forschungsprogramm Straßenwesen (Leis-
tungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und Ar-
tenschutzbeitrag, Endbericht) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und der Anwendung der RLBP 
(Ausgabe 2011) bei Straßenbauprojekten in Niedersachsen13. 
 
Schutz-Status: 
EU-Vogelschutzrichtlinie:  I = Anhang I der VSchRL; 4 = Arten nach Art. 4 der VSchRL (davon nur Rote Liste-Arten) 
Bundesnaturschutzgesetz: s = streng geschützt nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG:  Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 
BNatSchG [d.h. Bundesartenschutzverordnung]; Arten der EG-VO Nr. 338/97 Anhang A 
 
Rote Listen 
D; N; B = Rote Liste-Status in Deutschland (RYSLAVY et al. 202014) / Niedersachsen / Region Tiefland West (KRÜGER & SAND-

KÜHLER 202215): 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, V = Vorwarnliste, - = Ungefährdet 
 
Status * (S):  
R =  Revierinhaber (Feststellung revieranzeigender Merkmale, welche gem. Methodenhandbuch die Einstufung als Revier 

rechtfertigen; Unterscheidung nach Brutverdacht (Bv) und Brutnachweis (Bn)) 
B = Brutzeitfeststellung (meist nur eine Registrierung von revieranzeigenden Merkmalen und nur innerhalb des Wertungs-

zeitraums in einem Habitat, welches potenziell als Revier genutzt werden kann) 
G =  Gastvogel (Zugvögel/ Durchzügler/ Überflieger ohne revieranzeigende Merkmale innerhalb des Wertungszeitraums 

und/oder für welche aufgrund der Habitatausstattung im Gebiet oder im Umfeld keine Fortpflanzungsstätten vermutet 
werden; Aufenthalt meist nur zur Rast für wenige Tage oder Stunden im Gebiet) 

N = Nahrungsgast (Beobachtung ausschließlich bei der Nahrungssuche/ Beuteflug), ohne Reviermittelpunkt im Untersu-
chungsgebiet 

* die Einstufung der getätigten Registrierungen von Vögeln zum Status R/G/N/B richtet sich hauptsächlich nach der beschriebenen Definition die-
ser, letztendlich entscheiden aber auch die Erfahrungswerte des Gutachters über die Einteilung in den jeweiligen Status 
 
 

 
12  Vgl. ALBRECHT et al. (2014) 
13  Entsprechend der Ausführungen in diesen Hinweisen fallen hierunter Arten des Anhang I der VS-RL, Arten 

nach Art 4 Abs. 2 der VS-RL, Vogelarten der Roten Liste Nds. und D mit Gefährdungsstatus 1,2,3 und G, 
ausgewählte Arten des Status V sowie Koloniebrüter mit mehr als 5 Paaren. Zusätzlich diejenigen Vogelarten 
die diese Kriterien nicht erfüllen, aber gemäß § 54 BNatSchG streng geschützt sind. 

14  RYSLAVY, T., BAUER, H.-G., GERLACH, B., HÜPPOP, O., STAHMER, J., SÜDBECK, P. & SUDFELDT, C. (2020): Rote 
Liste der Brutvögel Deutschlands, 6. Fassung, 30. September 2020. Ber. Vogelschutz 57: 13-112. 

15  KRÜGER, T. & SANDKÜHLER, K. (2022): Rote Liste der Brutvögel Niedersachsens und Bremens, 9. Fassung, 
Oktober 2021. Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 41, Nr. 2: 111-174, Hannover. 
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Tabelle 6: Kommentierte Gesamtartenliste Avifauna 

Artname 
Schutz-
status 

Rote Liste 
Status 

Bemerkungen 

D N T 
S 

Amsel  - - - R (Bv)  

Bachstelze  - - - R (Bv)  

Blaumeise  - - - R (Bv)  

Bluthänfling  3 3 3 R (Bv) Brutverdacht >100 m südlich des Plangebietes 

Buchfink  - - - R (Bv)  

Dohle 
(keine Kolonie) 

 - - - N, G  

Elster  - - - R (Bv)  

Graureiher  
(keine Kolonie) 

 - 3 3 N, G 
Sichtung von Überfliegern und bei der Nahrungssu-
che südlich des Plangebietes 

Grünfink  - - - R (Bv)  

Hausrotschwanz  - - - R (Bv)  

Haussperling  - - - R (Bv)  

Heckenbraunelle  - - - R (Bv)  

Jagdfasan  - - - R (Bv)  

Kanadagans  - - - G  

Kohlmeise  - - - R (Bv)  

Mönchsgrasmücke  - - - R (Bv)  

Rabenkrähe  - - - N, G  

Ringeltaube  - - - R (Bv)  

Rotkehlchen  - - - R (Bv)  

Schwarzkehlchen  - - - R (Bv)  

Singdrossel  - - - R (Bv)  

Star  3 3 3 N 
Einmalige Sichtung bei der Nahrungssuche nördlich 
des Plangebietes 

Stieglitz  - V V G  

Stockente  - V V N, G  

Türkentaube  - - - R (Bv)  

Turmfalke s - V V N 
Sichtung bei der Nahrungssuche nördlich und west-
lich des Plangebietes 

Wintergoldhähnchen  - - - R (Bv)  

Zaunkönig  - - - R (Bv)  

Zilpzalp  - - - R (Bv)  

 

Bewertung 
Für den Bereich des Untersuchungsgebietes (das Plangebiet sowie im Wesentlichen das 
unmittelbare Umfeld) konnten folgende Arten als Brutvögel mit dem Status „Revierinhaber“ 
nachgewiesen werden: Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Bluthänfling, Buchfink, Elster, Grün-
fink, Hausrotschwanz, Haussperling, Heckenbraunelle, Jagdfasan, Kohlmeise, Mönchsgras-
mücke, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwarzkehlchen, Singdrossel, Türkentaube, Wintergold-
hähnchen, Zaunkönig und Zilpzalp. Auf der überplanten Ackerfläche gelangen lediglich 
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Nachweise der Bachstelze sowie einzelne Nachweise von Nahrungssuchen der Dohle und 
Rabenkrähe. 
Die Flächen des Untersuchungsgebietes dienen, neben den nachgewiesenen Arten mit dem 
Status „Revierinhaber“, mehreren weiteren Arten als Nahrungshabitat bzw. als zeitweiser 
Aufenthaltsbereich (vgl. Tabelle 6).  
Die kartografische Darstellung von Brutvorkommen mit besonderer Planungsrelevanz kam 
bei der vorliegenden Untersuchung nicht zum Tragen, da innerhalb des Plangebietes und 
der umliegenden Offenlandflächen keine Art besonderer Planungsrelevanz mit dem Status 
„Revierinhaber“ bzw. ein Brutplatz einer solchen Art nachgewiesen werden konnte. Der Nist-
standort bzw. das vermutete Revierzentrum des Bluthänflings befindet sich mehr als 100 m 
südlich des Plangebietes im dortigen Siedlungs(rand)bereich. 
 
Für eine Bewertung des Plangebietes als Brutvogellebensraum nach BEHM & KRÜGER 
(2013)16 ist der Untersuchungsraum zu klein. Aus diesem Grund erfolgt eine Einstufung nach 
BRINKMANN (1998)17. Streng geschützte Arten werden jedoch über beide Bewertungssyste-
me nicht erfasst. Gemäß der Bewertung des Tierlebensraumes nach BRINKMANN (1998) ist 
dem Untersuchungsgebiet aufgrund des Vorkommens (Revierinhaber) der gefährdeten Vo-
gelart Bluthänfling zumindest eine mittlere Bedeutung für Brutvögel zuzuweisen. Das Plan-
gebiet selbst weist dagegen eine geringe Bedeutung für Brutvögel auf. 
 
Zum Vorkommen der Arten mit „besonderer Planungsrelevanz“:  
 
Bluthänfling: Für den Bluthänfling liegen verschiedene Feststellungen ab dem 13.04.2022 
vor. Auf Grundlage der vorliegenden Beobachtungen wird im vorliegenden Fall vorsorglich 
von einem Brutverdacht im Siedlungs(rand)bereich mehr als 100 m südlich des Plangebietes 
ausgegangen. Nahrungssuchen konnten im Bereich des Plangebietes und angrenzender 
Flächen nicht festgestellt werden. 
 
Graureiher: Neben einer Sichtung jeweils eines Überfliegers am 13.04.2022 und 22.04.2022 
wurde an einem südlich des Plangebietes gelegenen Regenrückhaltebecken am 22.04.2022 
und 02.05.2022 ein Individuum bei der Nahrungssuche gesichtet. Ein Niststandort konnte im 
Bereich des Plangebietes und angrenzender Flächen nicht festgestellt werden. Eventuell 
nutzt die Art das Plangebiet gelegentlich als Teil-Nahrungshabitat, eine essentielle Bedeu-
tung kann dem Plangebiet aufgrund des großen Aktionsraumes der Art und der Vielzahl der 
genutzten Offenlandbiotope nicht attestiert werden. 
 
Star: Von dem Star konnten am 05.04.2022 zwei Individuen bei der Nahrungssuche auf einer 
Ackerfläche nördlich des Plangebietes beobachtet werden. Ein potentieller Niststandort ist 
von der Planung nicht betroffen. Eventuell nutzt die Art das Plangebiet gelegentlich als Teil-
Nahrungshabitat, eine essentielle Bedeutung kann dem Plangebiet aufgrund seiner Ausprä-
gung nicht attestiert werden 
 

 
16  BEHM, K. & KRÜGER, T. (2013): Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten in Niedersachsen, 3. Fassung, 

Stand 2013. Inform. d. Naturschutz Niedersachs. 33, Nr. 2 (2/4): 55-69, Hannover. 
17  BRINKMANN, R. (1998): Berücksichtigung faunistisch-tierökologischer Belange in der Landschaftsplanung. 

Inform. d. Naturschutz Niedersachs. 18, Nr. 4, Hannover. 
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Turmfalke: Im Rahmen der Begehungen wurde an zwei Terminen jeweils ein Individuum bei 
der Nahrungssuche („Rüttelflug“) weiter nördlich (22.04.2022) und westlich (02.05.2022) des 
Plangebietes gesichtet. Ein Niststandort konnte im Bereich des Plangebietes und angren-
zender Flächen nicht festgestellt werden. Eventuell nutzt die Art das Plangebiet gelegentlich 
als Teil-Nahrungshabitat, eine essentielle Bedeutung kann dem Plangebiet aufgrund des 
großen Aktionsraumes der Art und der Vielzahl der genutzten Offenland-Habitattypen nicht 
attestiert werden. 
 
Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände durch das Vorhaben 
1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG]? 
Mit Umsetzung der Planung kommt es zu einem Verlust eines Teils landwirtschaftlicher Nutz-
flächen (Acker). Zur Vermeidung der Tötung oder Verletzung von Individuen europäischer 
Vogelarten bzw. ihrer Entwicklungsformen darf die erste Inanspruchnahme des Bodens 
(Baufeldräumung, Abschieben von (vegetationsbedecktem) Oberboden, Beseitigung sonsti-
ger Vegetationsstrukturen etc.) nur nach Abschluss der Brutsaison und vor Beginn der neuen 
Brutsaison erfolgen (s.u.). 
 
2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte [§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG]? 
Eine erhebliche Störung, die sich auf den Erhaltungszustand lokaler Populationen vorkom-
mender Brutvogelarten auswirkt, ist mit Umsetzung der vorliegenden Planung insbesondere 
unter Berücksichtigung der bestehenden Situation vor Ort (angrenzende Wohngebiete) und 
vor dem Hintergrund der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen nicht zu erwarten.  
 
3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten 
bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5) BNatSchG]? 
Für den Bluthänfling, als „Art mit besonderer Planungsrelevanz“ mit dem Status „Revierinha-
ber“, kann eine Betroffenheit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bei Umsetzung der vor-
liegenden Planung weitestgehend ausgeschlossen werden. Der von dieser Art genutzte 
Niststandort bzw. der vermutete Reviermittelpunkt befindet sich mehr als 100 m südlich des 
Plangebietes, ein indirekter Verlust dieser Fortpflanzungs- und Ruhestätte, bspw. aufgrund 
betriebsbedingter Störwirkungen, ist durch die geplante wohnbauliche Nutzung nicht zu er-
warten.  

Bezüglich der Arten mit „besonderer Planungsrelevanz“, die das Plangebiet oder Teile des 
Plangebietes ggf. als Nahrungshabitat nutzen, ist Folgendes festzuhalten: Nahrungsflächen 
unterliegen nicht dem Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG, es sei denn, die 
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten einer Art entfällt durch den Verlust bzw. die 
Beschädigung der Nahrungsfläche18. Aufgrund der Habitatausstattung innerhalb des Plan-
gebietes und seines Umfeldes sowie angesichts der Tatsache, dass es sich bei den be-
troffenen Flächen für die nachgewiesenen Arten um ein Teil-Nahrungshabitat eines größeren 
Nahrungshabitats handeln dürfte, kommt es mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit zu 
keinem Verlust von essentiellen Nahrungshabitaten dieser Arten. 

 
18  LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ (2010): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des 

Bundesnaturschutzgesetzes. 
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Für die betroffenen Arten mit „allgemeiner Planungsrelevanz“ ist davon auszugehen, dass 
die ökologische Funktion der (potentiell) betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten auch 
nach Umsetzung der Planung im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (im näheren 
und weiteren Umfeld des Plangebietes). Dies ist im vorliegenden Fall insbesondere vor dem 
Hintergrund anzunehmen, dass das Gros der Vogelarten außerhalb der überplanten Acker-
flächen nachgewiesen wurde, das Plangebiet bereits eine gewisse Vorbelastung durch die 
angrenzenden Nutzungen aufweist und für viele der nachgewiesenen Arten auch innerhalb 
des neu errichteten Wohngebietes geeignete Habitatstrukturen geschaffen werden könnten. 
Ein Ausgleich über CEF-Maßnahmen ist für diese Arten somit nicht erforderlich (s.o.).  
 
Fazit: 
Nach derzeitiger Einschätzung kann davon ausgegangen werden, dass eine Erfüllung der ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG für Brutvögel unter Berücksich-
tigung von Vermeidungsmaßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit vermieden werden kann.  
 
 
11.4.4  Zusammenfassung 

Die Umsetzung der Planung bedingt in erster Linie die Inanspruchnahme eines am Ortsrand 
von Bippen gelegenen Teiles ackerbaulich genutzter Flächen. Der innerhalb des Plangebie-
tes gelegene Fichtenforst ist dagegen von keiner Überplanung betroffen. Die Prüfung der ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfolgt auf der Grundlage einer Brutvogel-
Erfassung mit einem reduzierten Untersuchungsumfang aus dem Jahre 2022 sowie einer 
Relevanzprüfung weiterer potentiell betroffener Arten/Artgruppen.  
Es sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG zu beachten. Diese 
gelten unmittelbar und unabhängig vom Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes auch für 
alle nachgeschalteten Genehmigungsebenen (also auch bei Bauantrag). Im Ergebnis des Ar-
tenschutzbeitrages lässt sich festhalten, dass die Erfüllung der artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände nach derzeitiger Einschätzung unter Beachtung folgender Vermeidungs-
maßnahmen vermieden werden kann: 

• Die erste Inanspruchnahme des Bodens (Baufeldräumung, Abschieben von (vegetati-
onsbedecktem) Oberboden, Beseitigung sonstiger Vegetationsstrukturen etc.) muss in-
nerhalb des Zeitraumes vom 01. September bis zum 28. Februar erfolgen. Für den Fall, 
dass diese Maßnahmen außerhalb des vorgenannten Zeitraumes erfolgen sollen, sind 
die betroffenen Bereiche / Strukturen unmittelbar vor dem Eingriff durch eine fachkundige 
Person (z. B. Umweltbaubegleitung) hinsichtlich des Vorkommens von aktuell besetzten 
Vogelnestern zu überprüfen. Beim Feststellen von aktuell besetzten Vogelnestern ist die 
Untere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

• Auf eine nächtliche Beleuchtung angrenzender Gehölzbestände (direktes Anstrahlen) ist 
dauerhaft zu verzichten. Grundsätzlich sind die Lichtimmissionen auf ein unbedingt not-
wendiges Maß zu reduzieren und die Beleuchtung zielgerichtet und möglichst insekten-
freundlich zu wählen (z. B. Ausrichtung des Lichtkegels nach unten, Minimierung von 
Streulicht, Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln mit geringem UV-Anteil). 
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11.5 Vorschlagliste für Bepflanzungsmaßnahmen  

Baumarten: 
Feld-Ahorn  Acer campestre 
Spitz-Ahorn  Acer platanoides 
Berg-Ahorn  Acer pseudoplatanus 
Sand-Birke  Betula pendula 
Hainbuche Carpinus betulus 
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata 
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna 
Rot-Buche Fagus sylvatica 
Esche Fraxinus excelsior 
Holz-Apfel Malus sylvestris 
Zitter-Pappel Populus tremula 
Vogel-Kirsche Prunus avium 
Trauben-Eiche Quercus petraea 
Stiel-Eiche Quercus robur 
Eberesche Sorbus aucuparia 
Winter-Linde Tilia cordata 
 
Straucharten: 
Kornelkirsche Cornus mas 
Hartriegel Cornus sanguinea 
Hasel Corylus avellana 
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Faulbaum Frangula alnus 
Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
Schlehe Prunus spinosa 
Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
Hunds-Rose Rosa canina 
Brombeere Rubus fruticosus 
Holunder Sambucus nigra 
Sal-Weide Salix caprea 
Grau-Weide Salix cinerea 
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus 
 

 

11.6 Bestandsplan 

sh. nächste Seite 
 

  



Bebauungsplan Nr. 31

"Bippen Nord-West I"

Nr. 11.1a
A 1,2

Nr. 11.1b
A 1,0

Nr. 1.22.1
WZF 1,8

Nr. 13.1.11/12.1
OVW/GR 1,0

Nr. 11.1b
A 1,0

Nr. 4.13.3/10.4
FGR/UH 1,5

A

A

A

GI

GI

OEL/OX

HN

A 1,0
Nr. 11.1

Legende

Wertfaktor

Erläuterung sh. Text

Geltungsbereich
Fichtenforst

Biotoptyp

1.22.1

Nr.

WZF

Code

Nährstoffreicher Graben/4.13.3/10.4 FGR/UH

Acker (auf Plaggenesch) 11.1a A

Acker11.1b A

Weg/Scher- und Trittrasen 13.1.11/12.1 OVW/GR

Halbruderale Gras- und Staudenflur

H:\BIPPEN\221265\PLAENE\UP\up_be-02.dwg(Bestandsplan)

Marie-Curie-Str.4a
Tel.

INGENIEURPLANUNGGmbH & Co.KG

49134 Wallenhorst
05407/880-0 Fax05407/880-88

Pfad:

Maßstab

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

freigegeben

Datum ZeichenEntwurfsbearbeitung:

Wallenhorst,

Speicherdatum: 2022-07-29Plotdatum: 2022-07-29

Übersichtskarte M.

Gemeinde Bippen

Bebauungsplan Nr. 34

"Bippen Nord-West II"

1:1000

2022-07-29

2022-07 Bg

2022-07 Kn/Ib

2022-07-29 Bg

2022-07-29 Boe

1:25.000 © OpenStreetMap-Mitwirkende

Lagebezug: ETRS89 UTM 32N

i.V. Holger Böhm

Bestandsplan zum Umweltbericht

Plaggenesch

Nachrichtlich

  Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
  Vermessungs- und Katasterverwaltung

Regionaldirektion Osnabrück-Meppen.

© September 2021

Nachrichtliche Darstellung:

Weitere Biotoptypen außerhalb des Geltungsbereichs 
Naturnahes FeldgehölzHN (2.11)

Artenarmes IntensivgrünlandGI (9.6)

Quelle „NIBIS®Kartenserver (2021):
Bodenkarte 1:50.000 (BK50). - Landesamt für
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover. 

Locker bebautes Einzelhausgebiet/OEL/OX (13.7.2/13.18)
Baustelle 


